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Notrufnummern...
Polizei
Notruf  110
Polizeiposten Alb, Engstingen 07129/92862-0
Polizei Pfullingen (nach Dienstschluss) 07121/9918-0

Feuer- und Ölalarm
Feueralarm, Notarzt, Rettungsdienst  112
Rathaus Undingen  925-0
Feuerwehrkommandant
Michael Schäfer  9208244

Abteilungskommandanten:
Erpfingen, Timo Bez  0160/98235726
Genkingen, Michael Saur   9293913
Undingen, Michael Schäfer  9208244
Willmandingen, Guido Britsch   0171/7238853

Rohrbruch:
Bauhof  0175/3285396

Ortschaftsverwaltungen
Erpfingen  925930
Genkingen  925940
Undingen  925-12
Willmandingen  925950

Ortsvorsteher (privat)
Erpfingen, Thomas Betz  927793
Genkingen, Marlene Karcher   2839
Undingen, Michael Dieth  30386
Willmandingen, Heinz Hammermeister 3900

Krankenwagen
DRK Rettungsdienst, Notarztdienst 
DRK-Krankentransport Reutlingen  07121/19222
DRK-Bereitschaftsleitung 
Andreas Hailfinger 3803346
Kreiskrankenhaus Reutlingen  07121/200-0
Kreiskrankenhaus Münsingen  07381/1810

Pfarrämter
Ev. Pfarramt Erpfingen Fax: 927323 636
Ev. Pfarramt Genkingen Fax: 927231 618
Ev. Pfarramt Undingen Fax: 927730 30360
Ev. Pfarramt Willmandingen Fax: 1810 744
Kath. Pfarramt Engstingen Fax: 07129/932705 07129/932704

Telefonseelsorge  0800/1110111
Bestattungsdienst Weible 07121/78048

Zentrale Notdienste
Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notdienst: 116117

Ab sofort gelten auch für die augen-, kinder- 
und HNO-ärztlichen Notfalldienste die bun-
desweite Rufnummer 116117 (Anruf ist kos- 
tenlos) für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
vermittelt.

Adressen und Öffnungszeiten der 
Notfallpraxen:
Notfallpraxis Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 18:00 bis 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00 bis 22:00 Uhr

Notfallpraxis Kinder Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag  
9:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Apotheken-Notdienst-Finder
Tel. 0800/0022833 vom Festnetz gebührenfrei
Handy 22833 0,69 €/min. oder auf der Hompage www.aponet.de

Zahnärztlicher Notfalldienst
unter der Rufnummer 0761/120 120 00 zu erfragen.

Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung:
Claudia Bunke, Tel. 3 03 62

Sozialstation St. Martin Engstingen 
Schießgasse 12, 72820 Sonnenbühl-Undingen
Tel. 07128 /38038-24

Sozialstation Südwest der Bruderhaus Diakonie
Tel. 0 71 21/27 84 92

Freundeskreis Magdalena-Hospiz e. V.
Ambulanter Hospizdienst Reutlinger Alb
Tel. 0170/59 25 146

Sozialstation Servicehaus Sonnenhalde
Engstingen, Tel. 0 71 29/93 79-0

Herausgeber: 
Gemeinde Sonnenbühl. 
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt, einschließlich der Veröffentli-
chung  der Gemeindeverwaltung: der Bürgermeister oder sein Vertreter 
im Amt.

Für den übrigen Inhalt: Fink GmbH Druck und Verlag, Sandwiesenstr. 17, 
72793 Pfullingen, Tel. 07121/9793-0

Inhalt
•   Aktuelle amtliche Informationen  6

•  Gemeinsame kirchliche Nachrichten 14

•  Gemeinsame Vereinsnachrichten  17

•   Ortsteil Erpfingen  20

•   Ortsteil Genkingen  21

•   Ortsteil Undingen  24

•   Ortsteil Willmandingen 26

•   Neues aus der Nachbarschaft 27

Restmüll:

Bio-Müll:

Gelber Sack:

Papier/Pappe:

RestmüllRestmüll:
Dienstag, 24.10.2023

Bio-Müll:Bio-Müll:
Dienstag, 24.10.2023

Gelber Sack:Gelber Sack:
Bezirk 1: Genkingen, Undingen, Willmandingen - Samstag, 04.11.2023
Bezirk 2: Erpfingen - Freitag, 27.10.2023

Papier/Pappe:Papier/Pappe:
Bezirk 1: Genkingen, Undingen, Willmandingen - Dienstag, 31.10.2023
Bezirk 2: Erpfingen - Dienstag, 14.11.2023

Abfalltermine in Sonnenbühl



Freitag, 20. Oktober 2023, Nummer 42 Amtsblatt der Gemeinde Sonnenbühl           3

EDV-technische Probleme bei der Gemeindeverwaltung 
Sonnenbühl und allen Ortschaftsverwaltungen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Gemeindeverwaltung und alle Ortschaftsverwaltungen haben seit Donnerstag, den 
12.10.2023 EDV-technische Probleme. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem 
schnell wieder zu beheben.
Aufgrund dessen sind sämtliche Programme und auch das E-Mail-Postfach davon betroffen. 
Bereits gesendete E-Mails konnten seit Donnerstag nicht mehr empfangen werden.
Wir bitten Sie daher um etwas Geduld, die Gemeindeverwaltung arbeitet daran, dass das 
E-Mail-Postfach wieder hergestellt werden kann bzw. an einer Alternative.
Bereits versandte E-Mails oder Pressemitteilungen bezüglich unseres Amtsblattes konnten wir 
leider nicht einstellen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.
Selbstverständlich sind wir dennoch telefonisch und persönlich während den Öffnungs-
zeiten für Sie da. Sie können uns gerne Ihr Anliegen vorab telefonisch mitteilen.
Wir bitten weiterhin um etwas Geduld und Verständnis und entschuldigen uns für diese Unan-
nehmlichkeiten!

Ihre
Gemeinde Sonnenbühl

Herbstpreisschießen
Am Sonntag, den 22.Oktober (09.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 
Uhr) findet im Genkinger Schützenhaus das diesjährige 
Herbstpreisschießen für Gäste und Vereinsmitglieder statt. 
Das Mindestalter für Schützinnen / Schützen beträgt 14 
Jahre. 

Das Preisschießen wird mit KK-Gewehren liegend aufge-
legt ausgetragen. Das Startgeld beträgt 5 € . Im Startgeld 
sind 3 Scheiben beinhaltet. Im Nachkauf kostet eine Schei-
be 1,50 €. Die Reihenfolge der Sieger ergibt sich aus der 
Tiefschusswertung. 

Bei der um 17.30 Uhr stattfindenden Siegerehrung können 
die Teilnehmer aus zahlreichen Sach- und Geldpreisen auswählen. Nachmittags bieten wir un-
seren Gästen Kaffee und Kuchen. Zum Vesper gibt es Schwäbischen / Schweizer Wurstsalat 
mit Brot.
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KRÄMERMÄRKTE IN SONNENBÜHL 
 
 
 
 
 
 
 

Wir laden Sie herzlich zum Krämermarkt in Sonnenbühl Genkingen ein. 
 
Zahlreiche Händler bieten hier Waren aller Art und für jedes Alter. Ob Kleidung, 
Nahrungsmittel, Haushaltsartikel, Spielzeug oder Süßes, es gibt viel zu entdecken. 

Der nächste Markt findet statt am: 

Montag, 23.10.2023 ab 08.00 Uhr 
in Genkingen 

 
Unterstützen Sie die Markttradition durch Ihren Besuch! 

KRÄMERMÄRKTE IN SONNENBÜHL 
 
 
 
 
 
 
 

Wir laden Sie herzlich zum Krämermarkt in Sonnenbühl Erpfingen ein. 
 
Zahlreiche Händler bieten hier Waren aller Art und für jedes Alter. Ob Kleidung, 
Nahrungsmittel, Haushaltsartikel, Spielzeug oder Süßes, es gibt viel zu entdecken. 

Der nächste Markt findet statt am: 

Dienstag, 24.10.2023 ab 08.00 Uhr  
in Erpfingen 

 
Unterstützen Sie die Markttradition durch Ihren Besuch! 
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opera laiblin
             junge oper unter dem schönberg
opera laiblin
             junge oper unter dem schönberg

Die Fledermaus 
Operette von Johann Strauss
Dienstag, 24. Oktober, 19 Uhr
Donnerstag, 26. Oktober, 19 Uhr
Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr
Werkeinführung 18:15 Uhr
Pfullinger Hallen, 
Klosterstraße 110, Pfullingen
  
Eintritt regulär 20 Euro, ermäßigt 14 Euro
Freie Platzwahl
Vorverkauf Stadtbücherei, 
Passy-Platz 1, 72793 Pfullingen und 
online unter opera-laiblin.de
Abendkasse ab 18 Uhr

Die Fledermaus 
Operette von Johann Strauss
Dienstag, 24. Oktober, 19 Uhr
Donnerstag, 26. Oktober, 19 Uhr
Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr
Werkeinführung 18:15 Uhr
Pfullinger Hallen, 
Klosterstraße 110, Pfullingen
  
Eintritt regulär 20 Euro, ermäßigt 14 Euro
Freie Platzwahl
Vorverkauf Stadtbücherei, 
Passy-Platz 1, 72793 Pfullingen und 
online unter opera-laiblin.de
Abendkasse ab 18 Uhr
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 Altersjubilare
Ortsteil Erpfingen
26.10. Rosa Geckeler, 85 Jahre

Ortsteil Undingen
21.10. Lore Herrmann, 85 Jahre
22.10. Anton Fink, 100 Jahre

Ortsteil Willmandingen
25.10. Peter Beutel, 70 Jahre

Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.

Einwohnermelde und Passamt am 25.10.2023 
nicht besetzt!
Das Einwohnermelde- und Passamt ist am Mittwoch, 25.10.2023 
nicht besetzt.
Wir bitten um Beachtung!

Sprechzeiten des  
Pflegestützpunkts
Ein Unfall, ein Schlaganfall oder eine 
andere schwere Erkrankung kann das 
Leben von heute auf morgen verändern. 
Das kann Menschen aller Altersstufen be-
treffen. Wenn Pflegebedürftigkeit eintritt, sich anbahnt oder sich 
verschlimmert, ist Vieles zu klären und Entscheidungen müssen 
getroffen werden. Vielleicht besteht auch noch kein Pflege- oder 
Betreuungsbedarf, aber viele Dinge werden altersbedingt be-
schwerlich und es stellen sich Fragen nach geeigneten Entlas-
tungsmöglichkeiten und wie ein selbstbestimmtes Leben im Alter 
sichergestellt werden kann.
Frau Bross vom Pflegestützpunkt bietet zweiwöchentlich am 
Dienstag Sprechzeiten an.
Terminvereinbarungen unter: Tel.: 07121/480-4030
Email: pflegestuetzpunkt@kreis-reutlingen.de
(Terminvereinbarungen sind auch außerhalb der Sprechzeiten 
oder auch zu Hausbesuchen möglich)

Sprechzeiten des Pflegestützpunktes 
 
Ein Unfall, ein Schlaganfall oder eine andere 
schwere Erkrankung kann das Leben von 
heute auf morgen verändern. Das kann 
Menschen aller Altersstufen betreffen. Wenn 
Pflegebedürftigkeit eintritt, sich anbahnt oder 
sich verschlimmert, ist Vieles zu klären und 
Entscheidungen müssen getroffen werden. 
Vielleicht besteht auch noch kein Pflege- oder Betreuungsbedarf, aber viele Dinge werden 
altersbedingt beschwerlich und es stellen sich Fragen nach geeigneten 
Entlastungsmöglichkeiten und wie ein selbstbestimmtes Leben im Alter sichergestellt 
werden kann. 
 
Frau Bross vom Pflegestützpunkt bietet zweiwöchentlich am Dienstag Sprechzeiten an. 
 
Terminvereinbarungen unter:  
Tel.: 07121/480-4030 
Email: pflegestuetzpunkt@kreis-reutlingen.de 
(Terminvereinbarungen sind auch außerhalb der Sprechzeiten oder auch zu Hausbesuchen 
möglich) 
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Gemeinde Sonnenbühl 
Landkreis Reutlingen 

 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Kindertageseinrichtungen der (Gebührensatzung 

Kindertageseinrichtungen) Gemeinde Sonnenbühl 
 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung 
mit §§ , 13, 19 und 47 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie in Verbindung mit 
§§ 22, 24, 90 und 97 a des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII) sowie in 
Verbindung mit § 6 des Gesetzes über die Betreuung und Förderung von Kindern in 
Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege 
(Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG), jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat der 
Gemeinderat am 12.10.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 - Öffentliche Einrichtung 
Die Gemeinde Sonnenbühl betreibt die Kindertageseinrichtungen nach §§ 22,24 
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 1 Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern 
in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege 
(Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG) als öffentliche Einrichtung. 
 
 

§ 2 - Begriffsbestimmungen 
(1) Kindertageseinrichtungen im Sinne dieser Satzung sind: 
1. Regelkindergarten 
2. Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten 
3. Kinderkrippen 
4. Ganztagesbetreuung 
(2) Das Kindergartenjahr beginnt jeweils im 01. September eines Jahres und endet 
zum 31. August des Folgejahres 
 
 

§ 2 - Erhebungsgrundsatz und Maßstab der Gebührenerhebungen 
(1) Die Gemeinde Sonnenbühl erhebt für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes 
in den Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge sowie zusätzlich Beiträge für die 
Verpflegung nach Maßgabe dieser Satzung. 
(2) Die Elternbeiträge werden je Kind, das einen Betreuungsplatz innehat, erhoben. Die 
Elternbeiträge werden abhängig von Art und Umfang des Betreuungsangebots 
bemessen. Die Beiträge für die Verpflegung bemessen sich nach dem jeweiligen 
Betreuungsangebot. Näheres zu den Betreuungsangeboten und zur jeweiligen 
Verpflegung ergibt sich aus dem § 4 bzw. der Anlage 1 der Kindertagesstättenordnung 
der Gemeinde Sonnenbühl in seiner jeweils gültigen Fassung. 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Satzung über die Erhebung von Gebühren in 
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde  

Sonnenbühl
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in Verbindung mit §§ , 13, 19 und 47 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) sowie in Verbindung mit §§ 22, 24, 90 und 97 
a des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII) sowie in Ver-
bindung mit § 6 des Gesetzes über die Betreuung und Förderung 
von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und 
der Kindertagespflege (Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG), 
jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 
12.10.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 - Öffentliche Einrichtung
Die Gemeinde Sonnenbühl betreibt die Kindertageseinrichtungen 
nach §§ 22,24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 1 Gesetz über die 
Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen 
Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Kindertagesbe-
treuungsgesetz – KiTaG) als öffentliche Einrichtung.

§ 2 - Begriffsbestimmungen
(1) Kindertageseinrichtungen im Sinne dieser Satzung sind:
1. Regelkindergarten
2. Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten
3. Kinderkrippen
4. Ganztagesbetreuung
(2) Das Kindergartenjahr beginnt jeweils im 01. September eines 
Jahres und endet zum 31. August des Folgejahres

§ 2 - Erhebungsgrundsatz und Maßstab der  
Gebührenerhebungen

(1) Die Gemeinde Sonnenbühl erhebt für die Inanspruchnahme 
eines Betreuungsplatzes in den Kindertageseinrichtungen El-
ternbeiträge sowie zusätzlich Beiträge für die Verpflegung nach 
Maßgabe dieser Satzung.
(2) Die Elternbeiträge werden je Kind, das einen Betreuungsplatz 
innehat, erhoben. Die Elternbeiträge werden abhängig von Art und 
Umfang des Betreuungsangebots bemessen. Die Beiträge für die 
Verpflegung bemessen sich nach dem jeweiligen Betreuungsan-
gebot. Näheres zu den Betreuungsangeboten und zur jeweiligen 
Verpflegung ergibt sich aus dem § 4 bzw. der Anlage 1 der Kinder-
tagesstättenordnung der Gemeinde Sonnenbühl in seiner jeweils 
gültigen Fassung.

§ 3 - Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind die sorgeberechtigten Personen, in 
deren Haushalt das Kind lebt, das den Betreuungsplatz und die 
Verpflegung in Anspruch nimmt. Als sorgeberechtigte Personen 
im Sinne dieser Satzung gelten auch Pflegeeltern.
(2) Gebührenschuldner ist, wer die Inanspruchnahme eines Be-
treuungsplatzes beantragt hat.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 4 - Gebührenhöhe
(1) Für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen 
werden monatlich Elternbeiträge erhoben. Sie ist für 11 Monate 
unabhängig von Schließung der Einrichtung, Ferien oder vorü-
bergehender Nichtbenutzung der Einrichtung zu entrichten. Die 
Elternbeiträge je Kind und Betreuungsart erhoben. Die Höhe des 
Elternbeitrages bestimmt sich nach der Anzahl der Kinder, die 
noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben und die nicht nur 
vorübergehend im Haushalt des Gebührenschuldners leben. Un-
terhaltspflichtige Kinder, die nicht im Haushalt des Gebühren-
schuldners leben, werden nicht berücksichtigt. Ändert sich die 
Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder, so wird die Gebühr 
auf Antrag ab dem Antragsmonat neu festgesetzt.
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(2) Höhe der Beiträge für die Inanspruchnahme eines Betreuungs-
platzes im Einzelnen:

2 
 

§ 3 - Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner sind die sorgeberechtigten Personen, in deren Haushalt das 
Kind lebt, das den Betreuungsplatz und die Verpflegung in Anspruch nimmt. Als 
sorgeberechtigte Personen im Sinne dieser Satzung gelten auch Pflegeeltern. 
(2) Gebührenschuldner ist, wer die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes 
beantragt hat. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 - Gebührenhöhe 
 
(1) Für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen werden monatlich 
Elternbeiträge erhoben. Sie ist für 11 Monate unabhängig von Schließung der 
Einrichtung, Ferien oder vorübergehender Nichtbenutzung der Einrichtung zu entrichten. 
Die Elternbeiträge je Kind und Betreuungsart erhoben. Die Höhe des Elternbeitrages 
bestimmt sich nach der Anzahl der Kinder, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und die nicht nur vorübergehend im Haushalt des Gebührenschuldners leben. 
Unterhaltspflichtige Kinder, die nicht im Haushalt des Gebührenschuldners leben, 
werden nicht berücksichtigt. Ändert sich die Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder, 
so wird die Gebühr auf Antrag ab dem Antragsmonat neu festgesetzt. 
 
(2) Höhe der Beiträge für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes im Einzelnen: 
 

 
 

Ü3

Model A-Ü3

Model (B) (nur Ü3)
Ganztagesgruppe

Model Ganztagesgruppe (nur Ü3)
Sondermodell Erpfingen (2-3 Jährige)

Model Ganztagesgruppe

für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 300 €
(Verpflegung extra) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 233 €

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 157 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 52 €

für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 242 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 199 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 145 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 94 €

(Verpflegung extra)

für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 198 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 154 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 104 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 35 €

Verlängerte 
Öffnungszeiten
(Verpflegung extra)

Betreuungsart Staffelung
aktuelle

Gebühr/Monat

Regelbetreuung für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 177 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 137 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 92 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 30 €

3 
 

 
 
 
(3) Die Beiträge für die Verpflegung bzw. das Mittagessen werden monatlich gemäß dem 
entsprechenden Betreuungsangebots erhoben. Der Beitrag für die Verpflegung ist 
verpflichtend zu entrichten, sofern während der Betreuung in der Kindertageseinrichtung 
eine Verpflegung angeboten wird.  
 
(4) Die Beiträge für die Verpflegung sind für 11 Monate zu entrichten. Hierdurch sind 
sämtliche Schließzeiten abgegolten. Bei den Beiträgen für die Verpflegung ist eine 
Erstattung für Fehlzeiten ausgeschlossen.  
 
(5) Höhe der Beiträge für die Verpflegung im Einzelnen: 
 

 
 

(Die Beiträge sind für 11 Monate im Kalenderjahr zu entrichten)

Modul 4 Tage für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 262 €
(Verpflegung extra) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 177 €

Modul 3 Tage für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 206 €
(Verpflegung extra) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 139 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 54 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 69 €
Kinderkrippe für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 275 €

Kinderkrippe für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 351 €

Kinderkrippe
Kinderkrippe für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 427 €
Modul 5 Tage für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 317 €
(Verpflegung extra) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 215 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 85 €

Ü3

Model A-Ü3

U3

Model A-U3

Model (B) (nur Ü3)
Ganztagesgruppe

Model Ganztagesgruppe

Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat

Pro Mittagessen

3,00 €

4,50 €

Verlängerte 
Öffnungszeiten

Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat

Pro Mittagessen

3,00 €

4,50 €

Betreuungsart Verpflegung
aktuelle 
Gebühr

Regelbetreuung Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat 3,00 €

Regelbetreuung Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat 3,00 €

(3) Die Beiträge für die Verpflegung bzw. das Mittagessen werden 
monatlich gemäß dem entsprechenden Betreuungsangebots er-
hoben. Der Beitrag für die Verpflegung ist verpflichtend zu entrich-
ten, sofern während der Betreuung in der Kindertageseinrichtung 
eine Verpflegung angeboten wird. 
(4) Die Beiträge für die Verpflegung sind für 11 Monate zu entrich-
ten. Hierdurch sind sämtliche Schließzeiten abgegolten. Bei den 
Beiträgen für die Verpflegung ist eine Erstattung für Fehlzeiten 
ausgeschlossen. 

(5) Höhe der Beiträge für die Verpflegung im Einzelnen:

3 
 

 
 
 
(3) Die Beiträge für die Verpflegung bzw. das Mittagessen werden monatlich gemäß dem 
entsprechenden Betreuungsangebots erhoben. Der Beitrag für die Verpflegung ist 
verpflichtend zu entrichten, sofern während der Betreuung in der Kindertageseinrichtung 
eine Verpflegung angeboten wird.  
 
(4) Die Beiträge für die Verpflegung sind für 11 Monate zu entrichten. Hierdurch sind 
sämtliche Schließzeiten abgegolten. Bei den Beiträgen für die Verpflegung ist eine 
Erstattung für Fehlzeiten ausgeschlossen.  
 
(5) Höhe der Beiträge für die Verpflegung im Einzelnen: 
 

 
 

(Die Beiträge sind für 11 Monate im Kalenderjahr zu entrichten)

Modul 4 Tage für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 262 €
(Verpflegung extra) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 177 €

Modul 3 Tage für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 206 €
(Verpflegung extra) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 139 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 54 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 69 €
Kinderkrippe für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 275 €

Kinderkrippe für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 351 €

Kinderkrippe
Kinderkrippe für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 427 €
Modul 5 Tage für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 317 €
(Verpflegung extra) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 215 €

für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 85 €

Ü3

Model A-Ü3

U3

Model A-U3

Model (B) (nur Ü3)
Ganztagesgruppe

Model Ganztagesgruppe

Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat

Pro Mittagessen

3,00 €

4,50 €

Verlängerte 
Öffnungszeiten

Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat

Pro Mittagessen

3,00 €

4,50 €

Betreuungsart Verpflegung
aktuelle 
Gebühr

Regelbetreuung Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat 3,00 €

Regelbetreuung Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat 3,00 €
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§ 5 - Entstehung und Fälligkeit der Zahlung 
 
 
(1) Die Gebührenschuld für die Betreuungsangebote entsteht zum 1. des Monats, in dem 
der von der Leitung der Kindertageseinrichtung bestimmte Betreuungsbeginn des 
Kindes liegt. Bei einem Betreuungsbeginn des Kindes bis zum 15. des Monats wird die 
volle Monatsgebühr, bei einem Betreuungsbeginn ab dem 16. des Monats wird die halbe 
Monatsgebühr erhoben. Die Gebührenschuld für die Verpflegung nach § 4 Abs. 3 
entsteht zusammen mit der Gebührenschuld für das Betreuungsangebot. 
Bei einer Inanspruchnahme der Verpflegung ab dem 16. des Monats, wird die halbe 
Monatsgebühr erhoben. 
 
(2) Da die Elternbeiträge eine Beteiligung an den gesamten Betriebs- und 
Personalkosten der Kindertagesstätten darstellt sind diese auch während der Ferien, bei 
vorübergehender Schließung, bei längerem Fehlen und bis zur Abmeldung des Kindes 
voll zu bezahlen. 
 
(3) Beginnt die Eingewöhnung bis zum 15. des Monats ist ein ganzer Monatsbeitrag zu 
bezahlen. Beginnt die Eingewöhnung erst ab dem 16. des Monats ist ein halber 
Monatsbeitrag zu bezahlen. 
 
(4) Besuch der Einrichtung zwischen Ferien und Schuleintritt: Der Besuch der 
Einrichtung nach den Sommerferien der Einrichtung ist bis zu 15 Kalendertagen ein 
halber Monatsbeitrag, ab dem 16. Kalendertag ein ganzer Monatsbeitrag zu bezahlen. 
 
(5) Die festgesetzte Gebühr gilt bis zum Erlass eines neuen Bescheids oder eines 
Änderungsbescheids, längstens jedoch bis zum Ende der Gebührenpflicht. 
 
(6) Die Gebühr, die monatlich erhoben wird, ist jeweils für einen vollen Kalendermonat 
zum 10. des laufenden Monats im Voraus zu entrichten. Soweit Gebühren für 
zurückliegende Zeiträume zu entrichten oder durch die Gemeinde Sonnenbühl zu 
erstatten sind, sind diese sofort nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur 
Zahlung fällig. 
 
 
 
 
 
 
 

(Die Pauschale fürGetränke/Verpflegung ist für 11 Monate im Kalenderjahr zu entrichten)

Betreuungsart Verpflegung
aktuelle 
Gebühr

Modul 5 Tage

Kinderkrippe

Kinderkrippe Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat

Pro Mittagessen

20,00 €

3,50 €
Modul 3 Tage

Kinderkrippe Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat

Pro Mittagessen

25,00 €

3,50 €
Modul 4 Tage

Kinderkrippe Pauschale für Getränke/Verpflegung pro Monat

Pro Mittagessen

30,00 €

3,50 €

§ 5 - Entstehung und Fälligkeit der Zahlung
(1) Die Gebührenschuld für die Betreuungsangebote entsteht zum 
1. des Monats, in dem der von der Leitung der Kindertagesein-
richtung bestimmte Betreuungsbeginn des Kindes liegt. Bei einem 
Betreuungsbeginn des Kindes bis zum 15. des Monats wird die 
volle Monatsgebühr, bei einem Betreuungsbeginn ab dem 16. 
des Monats wird die halbe Monatsgebühr erhoben. Die Gebüh-
renschuld für die Verpflegung nach § 4 Abs. 3 entsteht zusammen 
mit der Gebührenschuld für das Betreuungsangebot.
Bei einer Inanspruchnahme der Verpflegung ab dem 16. des Mo-
nats, wird die halbe Monatsgebühr erhoben.
(2) Da die Elternbeiträge eine Beteiligung an den gesamten Be-
triebs- und Personalkosten der Kindertagesstätten darstellt sind 
diese auch während der Ferien, bei vorübergehender Schließung, 
bei längerem Fehlen und bis zur Abmeldung des Kindes voll zu 
bezahlen.
(3) Beginnt die Eingewöhnung bis zum 15. des Monats ist ein gan-
zer Monatsbeitrag zu bezahlen. Beginnt die Eingewöhnung erst 
ab dem 16. des Monats ist ein halber Monatsbeitrag zu bezahlen.
(4) Besuch der Einrichtung zwischen Ferien und Schuleintritt: Der 
Besuch der Einrichtung nach den Sommerferien der Einrichtung 
ist bis zu 15 Kalendertagen ein halber Monatsbeitrag, ab dem 16. 
Kalendertag ein ganzer Monatsbeitrag zu bezahlen.
(5) Die festgesetzte Gebühr gilt bis zum Erlass eines neuen Be-
scheids oder eines Änderungsbescheids, längstens jedoch bis 
zum Ende der Gebührenpflicht.www.der-f.ink
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(6) Die Gebühr, die monatlich erhoben wird, ist jeweils für einen 
vollen Kalendermonat zum 10. des laufenden Monats im Voraus 
zu entrichten. Soweit Gebühren für zurückliegende Zeiträume zu 
entrichten oder durch die Gemeinde Sonnenbühl zu erstatten sind, 
sind diese sofort nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur 
Zahlung fällig.

§ 6 - Widerruf der Zulassung
Kommt der Gebührenschuldner mit der Entrichtung der festge-
setzten Gebühren für einen Zeitraum von mehr als einem Monat 
in Verzug und entrichtet er die geschuldeten Gebühren trotz einer 
ausgesprochenen Aufforderung nicht, verliert das Kind sein An-
recht auf einen Betreuungsplatz.

§ 7 - In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 1. November 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom 13.07.2023 außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf-
grund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen der Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
der Bürgermeister den Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit nach § 
43 GemO widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
die Verletzung der der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Sonnenbühl, 12.10.2023    

gez.
Uwe Morgenstern     
- Bürgermeister -

Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Friedhofssatzung
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 
Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den 
§§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg hat der Gemeinderat am 12.10.2023 die nachstehende 
Friedhofssatzung und die Änderung der Anlage zur Friedhofssat-
zung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1

Widmung
(1)  Die Friedhöfe sind eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde. 

Sie dienen der Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner 
und der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefunde-
nen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz 
Verstorbener, sowie für Verstorbene, für die ein Wahlgrab nach 
§ 12 zur Verfügung steht. In besonderen Fällen kann die Ge-
meinde eine Bestattung anderer Verstorbener zulassen. Die 
Friedhöfe dienen auch der Bestattung von Totgeburten, Fehl-
geburten und Ungeborenen, falls ein Elternteil Einwohner der 
Gemeinde ist.

(2)  Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften 
über die Bestattung auch für die Beisetzung von Aschen.

(3)  Das Gemeindegebiet wird in folgende Bestattungsbezirke ein-
geteilt:

 a) Bestattungsbezirk des Friedhofs Erpfingen;
   er umfasst das Gebiet, das durch den Ortsteil Erpfingen 

begrenzt wird,

  b) Bestattungsbezirk des Friedhofs Genkingen;
    er umfasst das Gebiet, das durch den Ortsteil Genkingen 

begrenzt wird,
  c) Bestattungsbezirk des Friedhofs Undingen;
    er umfasst das Gebiet, das durch den Ortsteil Undingen 

begrenzt wird,
  d) Bestattungsbezirk des Friedhofs Willmandingen;
   er umfasst das Gebiet, das durch den Ortsteil Willmandin-

gen begrenzt wird.

II. Ordnungsvorschriften

§ 2
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof darf nur tagsüber betreten werden.
(2)  Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner 

Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend unter-
sagen.

§ 3
Verhalten auf dem Friedhof

(1)  Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entspre-
chend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
 a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenom-

men Kinderwagen und Rollstühlen sowie Fahrzeugen der 
Gemeinde und der für den Friedhof zugelassenen Gewer-
betreibenden.

 b)  während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der 
Nähe Arbeiten auszuführen.

 c)  den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu ver-
unreinigen oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und 
Grabstätten unberechtigterweise zu betreten.

 d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.
 e)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stel-

len abzulagern.
 f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten.
 g) Druckschriften zu verteilen.
 h)  ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen gewerbsmäßig 

zu fotografieren,
 i)  zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu 

lagern.

   Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem 
Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm zu verein-
baren sind.

(3)  Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustim-
mung der Gemeinde. Sie sind spätestens vier Tage vorher 
anzumelden.

§ 4
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(1)  Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreiben-
de bedürfen für die Tätigkeit auf dem Friedhof der vorherigen 
Zulassung durch die Gemeinde. Sie kann den Umfang der 
Tätigkeiten festlegen.

(2)  Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fach-
kundig, leistungsfähig und zuverlässig sind. Die Gemeinde 
kann für die Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit geeignete Nachweise verlangen, insbesonde-
re dass die Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit 
nach dem Handwerksrecht erfüllt werden. 

(3)  Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die 
Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu 
beachten.

(4)  Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahrzeugen 
befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof 
nur vorübergehend oder nur an den dafür bestimmten Stellen 
gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- 
und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen.
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(5)  Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 
3 und 4 verstoßen, oder bei denen die Voraussetzungen des 
Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die 
Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer zurückneh-
men oder widerrufen.

(6)  Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen Einheitlichen 
Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche An-
sprechpartner für das Land Baden-Württemberg abgewickelt 
werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung finden 
Anwendung.

III. Bestattungsvorschriften

§ 5
Allgemeines

(1)  Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der 
Gemeinde anzumelden. Wird eine Bestattung in einer früher 
erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, so ist auf Verlangen 
der Gemeinde das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2)  Die Gemeinde oder der von der Gemeinde beauftragte Be-
stattungsunternehmer setzt Ort und Zeit der Bestattung fest 
und berücksichtigt dabei die Wünsche der Hinterbliebenen 
und der Geistlichen.

§ 6
Särge

Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittel-
maß 0,65 m breit sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge 
erforderlich, so ist die Zustimmung der Gemeinde einzuholen.

§ 7
Ausheben der Gräber

(1) Die Gemeinde lässt die Gräber ausheben und zufüllen.
(2)  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 

(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 
m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

§ 8
Ruhezeit

Die Ruhezeit der Verstorbenen und Aschen beträgt bei einer Be-
stattung:
 a) Reihengrab    20 Jahre
 b) Reihengrab mit Abdeckplatte  30 Jahre
 c) Kindergrab (bis 10 Jahre)  15 Jahre
 d) Urnengrab (auch mit Abdeckplatte)  20 Jahre 
 e) Rasenreihengrab    20 Jahre
 f) Rasenurnengrab    20 Jahre
 g) Wahlgrab (auch mit Abdeckplatte)  30 Jahre
 h) Urnenwahlgrab   30 Jahre
 i) zusätzliche Urne in ein Erdgrab 15 Jahre
  Es wird auf § 11 Abs. 3 verwiesen.
 j) Urnenstelenreihengrab  15 Jahre  
 k) Urnenbaumgrab   20 Jahre

§ 9
Umbettungen

(1)  Umbettungen von Verstorbenen und Aschen bedürfen, unbe-
schadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen 
Zustimmung der Gemeinde. Bei Umbettungen von Verstor-
benen wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes, in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen 
eines dringenden öffentlichen Interesses oder eines beson-
deren Härtefalls erteilt. Umbettungen aus einem Reihengrab 
in ein anderes Reihengrab oder aus einem Urnenreihengrab 
in ein anderes Urnenreihengrab sind innerhalb der Gemeinde 
nicht zulässig. Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen.

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene Gebeine (Überreste 
von Verstorbenen) und Urnen mit Aschen Verstorbener dür-
fen nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde in belegte 
Grabstätten umgebettet werden.

(3)  Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist 
bei Umbettungen aus einem Reihengrab oder einem Urnen-
reihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus 
einem Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab der Nutzungsbe-
rechtigte.

(4)  In den Fällen des § 22 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von 
Nutzungsrechten nach § 22 Abs. 1 Satz 4 können aufgefun-
dene Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen mit 
Aschen Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, von Amtswegen in ein Reihengrab oder ein Urnengrab 
umgebettet werden. Im Übrigen ist die Gemeinde bei Vor-
liegen eines zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, 
Umbettungen vorzunehmen.

(5)  Umbettungen werden durch die Gemeinde veranlasst. Sie 
bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(6)  Die Kosten der Umbettung haben die Antragsteller zu tragen. 
Dies gilt auch für den Ersatz von Schäden, die an benach-
barten Grabstätten und an Anlagen durch eine Umbettung 
entstehen, es sei denn, es liegt ein Verschulden der Gemeinde 
vor.

(7)  Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht un-
terbrochen oder gehemmt.

IV. Grabstätten
§ 10

Allgemeines
(1)  Die Grabstätten sind im Eigentum des Friedhofträgers. An 

ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben wer-
den.

(2)  Auf den Sonnenbühler Friedhöfen werden folgende Arten von 
Grabstätten zur Verfügung gestellt:

 1) Reihengräber (auch mit Abdeckplatte)
 2) Urnenreihengräber (auch mit Abdeckplatte)
 3) Rasenreihengräber
 4) Rasenurnengräber
 5)  Wahlgräber (auch mit Abdeckplatte, nicht möglich in Gen-

kingen)
 6) Rasenwahlgräber
 7) Urnenwahlgräber (auch mit Abdeckplatte)
 8) Kindergräber
 9) anonyme Rasenurnengräber (nur Friedhof Undingen)
 10) Urnenstelenreihengräber (nur Friedhof Genkingen)
 11)  Urnenbaumgräber (Friedhof Erpfingen und Friedhof Un-

dingen)
(3)  Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter 

Lage sowie auf die Unveränderlichkeit der Umgebung besteht 
nicht.

(4) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen.

§ 11
Reihengräber

(1)  Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, für die 
Bestattung von Fehlgeburten und Ungeborenen und für die 
Beisetzung von Aschen, die der Reihe nach belegt und im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. Eine 
Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich. Verfügungsbe-
rechtigter ist – sofern keine andere ausdrückliche Festlegung 
erfolgt – in nachstehender Reihenfolge

 1.  wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestat-
tungsgesetz),

 2. wer sich dazu verpflichtet hat,
 3. der Inhaber der tatsächlichen Gewalt.
(2) Auf dem Friedhof werden ausgewiesen:
 1.  Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 10. 

Lebensjahr,
 2.  Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 10. Le-

bensjahr ab.
(3)  In jedem (Rasen-) Reihengrab wird nur ein Verstorbener bei-

gesetzt. Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen. Urnen 
können auch in bereits vorhandene Reihengräber beigesetzt 
werden, sofern die gesetzliche Mindestruhezeit von 15 Jahren 
bei den Grabstellen eingehalten wird. 

(4)  Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in 
ein Wahlgrab umgewandelt werden.

(5)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen 
nach Ablauf der Ruhezeit wird vorher ortsüblich oder durch 
Hinweise auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgegeben.
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§ 12
Wahlgräber

(1)  Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, für die 
Bestattung von Fehlgeburten und Ungeborenen und die 
Beisetzung von Aschen, an denen ein öffentlich-rechtliches 
Nutzungsrecht verliehen wird. Das Nutzungsrecht wird durch 
Verleihung begründet. Nutzungsberechtigter ist die durch die 
Verleihung bestimmte Person.

(2)  Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag auf die 
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Sie können nur 
anlässlich eines Todesfalls verliehen werden. Die erneute Ver-
leihung eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag möglich.

(3)  Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungs-
gebühr. Auf Wahlgräber, bei denen die Grabnutzungsgebühr 
für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 
über Reihengräber entsprechend anzuwenden.

(4)  Ein Anspruch auf Verleihung oder erneute Verleihung von Nut-
zungsrechten besteht nicht.

(5)  Wahlgräber können nur zweistellige Einfachgräber (einfachtief) 
sein. 

(6)  Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfin-
den, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder 
ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhezeit erneut verliehen worden ist.

(7)  Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens sei-
nen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmten. Dieser ist aus 
dem nachstehend genannten Personenkreis zu benennen. 
Wird keine Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstor-
benen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über

 1.  auf die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin 
oder den Lebenspartner,

 2. auf die Kinder,
 3. auf die Stiefkinder,
 4.  auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vä-

ter oder Mütter,
 5. auf die Eltern,
 6. auf die Geschwister,
 7. auf die Stiefgeschwister,
 8. auf die nicht unter 1. bis 7. fallenden Erben.

  Innerhalb der einzelnen Gruppen Nrn. 2 bis 4 und 6 bis 8 wird 
jeweils der Älteste nutzungsberechtigt.

(8)  Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Gemeinde 
das Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 7 Satz 3 genannten 
Personen übertragen.

(9)  Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssat-
zung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der 
Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über die Bestattung 
sowie über die Art der Gestaltung und Pflege der Grabstätte 
zu entscheiden. Verstorbene, die nicht zu dem Personenkreis 
des Absatzes 7 Satz 3 gehören, dürfen in der Grabstätte nicht 
bestattet werden. Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen.

(10)  Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit verzichtet werden.

(11)  Mehrkosten, die der Gemeinde beim Ausheben des Gra-
bes zu einer weiteren Bestattung durch die Entfernung von 
Grabmalen, Fundamenten und sonstigen Grabausstattungen 
entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls er 
nicht selbst rechtzeitig für die Beseitigung dieser Gegenstän-
de sorgt.

(12) In Wahlgräbern können auch Urnen beigesetzt werden.

§ 13
Urnenreihen- und Urnenwahlgräber

(1)  Urnenreihen- und Urnenwahlgräber sind Aschengrabstätten 
als Urnenstätten in Grabfeldern oder Nischen unterschiedli-
cher Größe in Mauern, Terrassen und Hallen, die ausschließ-
lich der Beisetzung von Aschen Verstorbener dienen.

(2)  In einem Urnenreihengrab können mehrere Urnen beigesetzt 
werden, sofern die Ruhezeit der vorher beigesetzten Urne 
nicht überschritten wird.

(3)  Die Anzahl der Urnen, die beigesetzt werden können, rich-
tet sich nach der Größe der Aschengrabstätte; zulässig sind 
höchstens 4 Urnen.

(4)  Soweit sich aus der Friedhofssatzung nichts anderes ergibt, 
gelten die Vorschriften für Reihen- und Wahlgräber entspre-
chend für Urnenstätten.

§ 14
Rasengräber

(1)  Auf dem Friedhof werden als gesonderte Grabfelder Rasen-
gräber für Erdbestattungen als Reihengräber und mehrstelli-
ge (doppelt breit) Wahlgräber, sowie für die Beisetzung von 
Aschen ausgewiesen. Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nur 
bei Wahlgräbern möglich. 

(2)  Die Pflege der Rasengräber und der Urnenrasengräber erfolgt 
durch die Gemeinde. 

(3)  Rasengräber sind von der Gemeinde mit Rasen einzusäen. Auf 
Rasengräbern muss der Grabstein in eine bodenebene Platte 
integriert werden bzw. auf dieser stehen. Von der Vorderseite 
des Grabsteins bis zur Außenkante der Platte müssen zwin-
gend mindestens 15 cm Abstand eingehalten werden. 

  Von der Rückseite des Grabsteins bis zur Außenkante der 
Platte müssen zwingend 15 cm Abstand eingehalten werden. 
Des Weiteren müssen links und rechts von den Außenkanten 
des Grabsteins bis zur Außenkante Platte zwingend mindes-
tens 10 cm Abstand eingehalten werden. 

  Die Platte für ein Reihengrab darf maximal 80 cm breit und 80 
cm tief sein. Für ein Wahlgrab darf die Platte eine Größe von 
130 cm Breite und 80 cm Tiefe nicht überschreiten. Die Berei-
che für Rasengräber sind im jeweiligen Friedhofsplan getrennt 
nach Reihen- und Wahlgräbern auszuweisen.

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen
§ 15

Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz
(1)  Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der Wür-

de des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage entsprechen.

(2)  Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen 
oder Bronze verwendet werden.

(3)   Bei der Gestaltung und Bearbeitung des Grabmals dürfen 
Firmenbezeichnungen nur unauffällig und nicht auf der Vor-
derseite des Grabmals angebracht werden.

(4)  Auf den Grabstätten ist an den Grabmalen Farbanstrich auf 
Stein nicht zulässig. 

 Das gilt entsprechend für sonstige Grabausstattungen.
(5)  Auf Grabstätten sind Grabmale bis zu einer Höhe von 1,10 m 

zulässig. Auf Grabstätten für Rasengräber sind Grabmale bis 
zu einer Höhe von 0,85 m zulässig.

(6)  Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale bis zu 
folgenden Größen zulässig:

 1.  auf einstelligen Grabstätten bis zu 0,50 Quadratmeter An-
sichtsfläche,

 2.  auf zweistelligen Grabstätten bis zu 0,70 Quadratmeter 
Ansichtsfläche.

(7)  Auf einstelligen Urnengrabstätten sind Grabmale mit bis zu 
0,30 Quadratmeter Ansichtsfläche zulässig. Auf mehrstelligen 
Urnengrabstätten sind Grabmale mit bis zu 0,5 Quadratmeter 
Ansichtsfläche zulässig. Urnengräber dürfen mit einer ganzen 
Abdeckplatte zugedeckt werden.

(8)  Liegende Grabmale dürfen nur flach oder flach geneigt auf 
die Grabstätte gelegt werden; sie sind nicht in Verbindung mit 
stehenden Grabmalen zulässig.

(9)  Auf Grabstätten mit Abdeckplatten (Reihen- bzw. Wahlgräber) 
darf eine Öffnung der Platte zur Bepflanzung angebracht wer-
den. Eine konkrete Form sowie eine Größenbeschränkung der 
Öffnung wird nicht vorgeschrieben.

(10)  Grabeinfassungen jeder Art – auch aus Pflanzen – sind nicht 
zulässig, soweit die Gemeinde die Grabzwischenwege in den 
einzelnen Grabfeldern mit Trittplatten belegt.
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(11)  In den Urnenstelen (Friedhof Genkingen) werden keine Wahl-
gräber angeboten. 

  Auf und an den Urnenstelen ist das Anbringen oder Aufstel-
len von Grabausschmückungen,  wie Kerzen, Blumen, Vasen, 
Ornamenten nicht zugelassen. Blumenschmuck und Kränze 
sind bis spätestens zwei Wochen nach der Bestattung abzu-
räumen.

(12)  In den Urnenbaumgräber (Friedhof Erpfingen und Friedhof Un-
dingen) werden keine Wahlgräber angeboten. Das Anbringen 
oder Aufstellen von Grabschmückungen wie Kerzen, Blumen, 
Vasen, Ornamenten ist nur auf der Abdeckplatte des Baum-
grabes zugelassen.

  Blumenschmuck und Kränze sind spätestens zwei Wochen 
nach der Bestattung abzuräumen. 

(13)  Die Gemeinde kann unter Berücksichtigung der Gesamtge-
staltung des Friedhofs und im Rahmen von Absatz 1 Aus-
nahmen von den Vorschriften der Absätze 2 bis 9 und auch 
sonstige Grabausstattungen zulassen.

§ 16
Genehmigungserfordernis

(1)  Die Errichtung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Genehmigung der Gemeinde. Ohne Genehmigung sind 
bis zur Dauer von zwei Jahren nach der Bestattung oder Bei-
setzung provisorische Grabmale als Holzkreuze zulässig.

(2)  Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grab-
mals im Maßstab 1:10 zweifach beizufügen. Dabei ist das zu 
verwendende Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und die 
Anordnung der Schrift, der Ornamente und Symbole sowie die 
Fundamentierung anzugeben. Soweit erforderlich, kann die 
Gemeinde Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner 
Bearbeitung und der Form verlangen. In besonderen Fällen 
kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen einer At-
trappe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3)   Die Errichtung aller sonstigen Grabausstattungen bedarf 
ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Ge-
meinde. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4)  Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sons-
tige Grabausstattung nicht innerhalb von zwei Jahren nach 
Erteilung der Genehmigung errichtet worden ist.

(5)  Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie vor ihrer Aufstellung 
von der Gemeinde überprüft werden können.

(6)  Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen 
dieser Friedhofssatzung erfüllt werden.

§ 17
Standsicherheit

Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsi-
cher sein. Sie sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und zu 
befestigen. Grabmale und Grabeinfassungen dürfen nur von fach-
kundigen Personen errichtet werden.

§ 18
Unterhaltung

(1)  Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dau-
ernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten 
und entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich dafür ist bei 
Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten der Verfü-
gungsberechtigte, bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrab-
stätten der Nutzungsberechtigte.

(2)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen 
Grabausstattungen gefährdet, so sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaf-
fen. Bei Gefahr im Verzug kann die Gemeinde auf Kosten des 
Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absperrungen, 
Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige 
Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist 
beseitigt, so ist die Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten 
des Verantwortlichen zu tun oder nach dessen Anhörung das 

Grabmal oder die sonstige Grabausstattung zu entfernen. Die 
Gemeinde bewahrt diese Sachen drei Monate auf. Ist der Ver-
antwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermit-
teln, so genügt ein sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte.

§ 19
Entfernung

(1)  Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ab-
lauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der Grabstätte 
entfernt werden.

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die 
Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen zu entfernen. 
Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung der 
Gemeinde innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemes-
senen Frist nicht erfüllt, so kann die Gemeinde die Grabmale 
und die sonstigen Grabausstattungen im Wege der Ersatzvor-
nahme nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz 
selbst entfernen; § 19 Abs. 2 Satz 5 ist entsprechend an-
wendbar. Der Gemeinde obliegt keine Aufbewahrungspflicht. 

(3)  Nach Ablauf der Ruhe- bzw. Nutzungszeit gehen die Grabum-
gehplatten in das Eigentum der Gemeinde über. Sie sind nach 
Ablauf der Ruhe- bzw. Nutzungszeit von der Gemeinde zu 
entfernen.

VI. Herrichten und Pflege der Grabstätte
§ 20

Allgemeines
(1)  Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend 

hergerichtet und dauernd gepflegt werden. Verwelkte Blumen 
und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an 
den dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern. Die vorgesehene 
Abfalltrennung ist zu beachten. 

(2)  Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Ge-
staltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem be-
sonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Bei Plattenbelägen zwischen den 
Gräbern (§ 15 Abs. 9) dürfen die Grabbeete nicht höher als die 
Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen 
bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen 
Anlagen nicht beeinträchtigen.

(3)  Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der 
nach § 18 Absatz 1 Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflich-
tung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nut-
zungsrechts.

(4)  Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts abzuräumen. § 19 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.

(5)  Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der 
gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich der Gemeinde. Verfügungs- bzw. Nutzungs-
berechtigte sowie die Grabpflege tatsächlich vornehmenden 
Personen sind nicht berechtigt, diese Anlagen der Gemeinde 
zu verändern.

(6)  Die gärtnerische Gestaltung von Grabflächen muss auf die 
Umgebung abgestimmt werden. Nicht zugelassen sind ins-
besondere große Bäume und großwüchsige Sträucher, Grab-
gebinde aus künstlichen Werkstoffen und das Aufstellen von 
Bänken.

§ 21
Vernachlässigung der Grabpflege

(1)  Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat 
der Verantwortliche (§ 18 Absatz 1) auf schriftliche Auffor-
derung der Gemeinde die Grabstätte innerhalb einer jeweils 
festgesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, so genügt ein dreimonatiger Hinweis auf der Grab-
stätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so können Reihen-
grabstätten und Urnenreihengrabstätten von der Gemeinde 
abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. Bei Wahlgrab-
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stätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Gemeinde in die-
sem Fall die Grabstätte im Wege der Ersatzvornahme nach 
dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung 
entziehen. In dem Entziehungsbescheid ist der Nutzungsbe-
rechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen Gra-
bausstattungen innerhalb von drei Monaten nach Unanfecht-
barkeit des Entziehungsbescheids zu entfernen.

(2)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 ent-
sprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, so kann die Gemeinde den Grabschmuck entfernen.

(3)  Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind dem Verant-
wortlichen vorher anzudrohen.

VII. Benutzung der Leichenhalle
§ 22

Leichenhalle
(1)  Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Verstorbenen bis zur 

Bestattung. 
(2)  Es dürfen keine hygienischen Versorgungen oder Einbettun-

gen in der Leichenhalle vorgenommen werden. 
(3)  Es dürfen nur Verstorbene in der Leichenhalle offen aufgebahrt 

werden, welche entsprechend den gesetzlichen Vorgaben hy-
gienisch versorgt und desinfiziert wurden.

(4)  Infektiöse Verstorbene dürfen nicht offen aufgebahrt werden. 

VIII. Haftung, Ordnungswidrigkeiten
§ 23

Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung
(1)  Der Gemeinde obliegen keine über die Verkehrssicherungs-

pflicht hinausgehenden Obhuts- und Überwachungspflich-
ten. Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht-
satzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen 
und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung 
bleiben unberührt.

(2)  Verfügungsberechtigte und Nutzungsberechtigte haften für 
die schuldhaft verursachten Schäden, die infolge einer un-
sachgemäßen oder den Vorschriften der Friedhofssatzung 
widersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zu-
stands der Grabstätten entstehen. Sie haben die Gemeinde 
von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden 
auf mehrere Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte 
zurück, so haften diese als Gesamtschuldner.

(3)  Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 4 zu-
gelassenen Gewerbetreibenden, auch für deren Bedienstete.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Absatz 3 Nr. 2 des Bestat-
tungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt,
 2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2
  a)  sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entspre-

chend verhält oder die Weisungen des Friedhofsperso-
nals nicht befolgt,

  b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art befährt,
  c)  während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der 

Nähe Arbeiten ausführt,
  d)  den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen 

verunreinigt oder beschädigt sowie Rasenflächen und 
Grabstätten unberechtigterweise betritt,

  e)  Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde,
  f)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 

Stellen ablagert,
  g)  Waren und gewerbliche Dienste anbietet,
  h) Druckschriften verteilt.
  i)  ohne schriftlichen Antrag der Angehörigen gewerbsmä-

ßig fotografiert,

  j)  auf dem Friedhof lärmt oder spielt, isst oder trinkt, sowie 
lagert.

 3.  eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulas-
sung ausübt (§ 4 Absatz 1),

 4.  als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Ge-
werbetreibender Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen ohne oder abweichend von der Genehmigung errichtet 
(§ 17 Absatz 1 und 3) oder entfernt (§ 20 Absatz 1),

 5.  Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in ver-
kehrssicherem Zustand hält (§ 19 Absatz 1).

IX. Bestattungsgebühren
§ 25

Erhebungsgrundsatz
Für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen 
und für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Friedhofs- und Be-
stattungswesens werden Gebühren nach den folgenden Bestim-
mungen erhoben.

§ 26
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet,
 1.  wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse 

sie vorgenommen wird;
 2.  wer die Gebührenschuld der Gemeinde gegenüber durch 

schriftliche Erklärung übernommen hat oder für die Gebüh-
renschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr sind verpflichtet,
 1. wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung beantragt;
 2.  die bestattungspflichtigen Angehörigen der verstorbenen 

Person (Ehegatte oder Ehegattin, Lebenspartner oder Le-
benspartnerin, volljährige Kinder, Eltern, Großeltern, voll-
jährige Geschwister und Enkelkinder).

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 27

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren
(1) Die Gebührenschuld entsteht
 1.  bei Verwaltungsgebühren mit der Beendigung der Amts-

handlung,
 2.  bei Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der Be-

stattungseinrichtungen und bei Grabnutzungsgebühren mit 
der Verleihung des Nutzungsrechts.

(2)  Die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren wer-
den einen Monat nach Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung 
fällig.

§ 28
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

(1)  Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet 
sich nach dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Ge-
bührenverzeichnis.

(2)  Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Ver-
waltungsgebühren – Verwaltungsgebührenordnung – in der 
jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung.

X. Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 29

Alte Rechte
Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Friedhofssatzung entstande-
nen Nutzungsrechte werden auf 20 Jahre seit ihrem Erwerb be-
grenzt. Sie enden jedoch erst mit dem Ablauf der Ruhezeit des in 
dieser Grabstätte zuletzt Bestatteten.

§ 30
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage 01.11.2023 in Kraft.
(2)  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Friedhofssatzung vom 

01.09.2021 (jeweils mit allen späteren Änderungen) außer 
Kraft.

Hinweise:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
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lich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Sonnenbühl geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf¬fentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, der Bürgermeister dem Beschluss wegen 
Gesetzwidrigkeit nach § 43 GemO widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat.
Ausgefertigt!
Sonnenbühl, 12.10.2023
Gez.
Uwe Morgenstern
Bürgermeister

Anlage zur Friedhofssatzung
- Gebührenverzeichnis – 

Gültig ab 01.11.2023

    
Anlage zur Friedhofssatzung 

-  Gebührenverzeichnis –  

Gültig ab 01.11.2023 

 

Nr.  Gebührenta tbes tand  Gebühr 
   
1 .  Verwaltungsgebühren  
   
1 .1  Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 15 € 
1.2 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 100 €  
   
2.  Bestattungsgebühren  
   
2 .1  Bestattungen  
2 .1 .1  von Personen ab 10 Jahren 770,00 € 
2 .1 .2  von Personen unter 10 Jahren 430,00 € 
2.1.3 von Tot-, Fehl- und Frühgeburten 430,00 € 
   
2.2. Beisetzung von Urnen  
2.2.1 Herstellung und Schließen eines Urnengrabes mit Erd-Urnenbeisetzung ohne Angehörige 230,00 
2.2.2 Herstellung und Schließen eines Urnengrabes mit Erd-Urnenbeisetzung mit Angehörigen 310,00 
2.2.3 Urnenbeisetzung in der Urnenwandnische ohne Angehörige 70,00 
2.2.4 Urnenbeisetzung in der Urnenwandnische mit Angehörigen 160,00 
   
2.3 Zuschlag für Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen  
 Für Erdbestattungen 35 % 
 Für Urnenbeisetzungen 80 % 
 Für Trauerfeiern 80 % 
   
2.4 Zuschlag für Bestattungen außerhalb der laufenden Gräberreihen 75,00 € 
   
2.5 Vornahme von Umbettung, Ausgrabung und Tieferlegung (je Stunde) 60,00 € 
   
2.6 Leichenhalle  
2.6.1 - Benutzung (G, U, W) 240,00 € 
2.6.2 - Benutzung € (inkl. Bestuhlung) 300,00 € 
   
2.7 Trauerfeier 130,00 € 
   
3. Grabnutzungsgebühren  
   
3.1 Überlassung eines Reihengrabs  
3.1.1 für Personen ab 10 Jahren 1.230,00 € 
3.1.2 für Personen unter 10 Jahren 550,00 € 
3.1.3 - Reihengrab mit Abdeckplatte 1.840,00 € 
3.1.4 - Urnengrab (auch mit Abdeckplatte) 980,00 € 
3.1.5 Rasenreihengrab 2.120,00 € 
3.1.6 Rasenurnengrab 1.600,00 € 
3.1.7 Urnenstelenreihengrab 2.170,00 € 
3.1.8 Urnenbaumgrab 3.608,00 € 
   
3.2 Verleihung von Nutzungsrechten für Wahlgräber  
3.2.1 erstmalige Verleihung  
3.2.1.1 für eine Doppelgrabfläche 4.040,00 € 

3.2.1.2 für eine Einzelgrabfläche (einfachtief) 2.750,00 € 
3.2.1.3 für ein Urnengrab (auch mit Abdeckplatte) 1.330,00 € 
3.2.1.4 für ein Rasenwahlgrab (Doppelgrabfläche) 4.780,00 € 
   
3.2.2 Verlängerung von Nutzungsrechten bis zu 10 Jahren  
3.2.2.1 für eine Doppelgrabfläche (pro Jahr) 190,00 € 
3.2.2.2 für eine Einzelgrabfläche (pro Jahr) 130,00 € 
3.2.2.3 für ein Urnengrab (pro Jahr) 90,00 € 
3.2.2.4 für ein Rasenwahlgrab (pro Jahr)        220,00 € 
3.3 Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener im Sinne des 30 % 
 § 1 Abs. 1 Satz 3 der Friedhofssatzung zu den Grabnutzungsgebühren  
   
3.4. Zusätzliche Beisetzung von Urnen  
3.4.1 Für eine Beisetzung in einem Reihengrab ab der 2. Bestattung 470,00 € 
3.4.2 Für eine Beisetzung in einem Wahlgrab ab der 3. Bestattung 470,00 € 
   
4. Sonstige Leistungen  
   
4.1 Bergung von Leichen  
4.1.1 Personaleinsatz (je Stunde und Mitarbeiter) 65,00 € 
4.1.2 Überführung der Leiche zur Leichenhalle innerhalb der Gemeinde 260,00 € 
   
5. Herstellen der Grabumgehplatten  
5.1 von Einzelgräbern 570,00 € 
5.2 von Doppelgräbern 690,00 € 
5.3 von Kindergräbern 490,00 € 
5.4 von Urnengräbern 500,00 € 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Übungsdienst für Gruppe 1
am Freitag, den 20.10.2023 um 19.30 Uhr.
Abt.-Kdt. Timo Bez

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Saure-Kutteln 
Die Feuerwehr Erpfingen lädt zum 

Saure-Kutteln essen beim Erpfinger 
Krämermarkt ein. 

Außerdem gibt es Saitenwürste. 

Dienstag, 24. Oktober 2023 
im Florianstüble 

11:30 – 13:30 Uhr 
17:30 – 23:00 Uhr 

Auf Ihren Besuch freut sich die 

Feuerwehr Erpfingen
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Gemeinsame Übung
Am Freitag, den 20.10.2023 findet um 19.30 Uhr eine Gemeinsa-
me Übung statt. (H. Möck)
Bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.
Abt.-Kdt. G. Britsch

 
Zeit zu basteln, mit Frau Annette Kumpf 
Wir treffen uns zum Basteln, am Freitag, den 27. Oktober 2023 
um 19.30 Uhr in Undingen im ehem. Kleinzierzüchterheim wir wer-
den liebevolle Deko aus Holzklötzchen machen, Material wird ge-
stellt und nach verbrauch abgerechnet, deshalb bitte anmelden 
bis spätestens 20. Oktober 23 bei Birgit Walter 01733469352 
oder Claudia Leibfritz unter 07128/1586. Wir freuen uns auf viele 
interessierte Gäste und einen schönen Abend.

 
Frei Plätze in Lichtenstein
1Z6001 Dem Getreide auf der Spur – Mühlenführung für Kinder
Sa, 11.11., 10:00 – 111:00 Uhr, 1x
1Z6008 Acrylcollagen
Sa, 11.11., 14:00 – 19:00 Uhr, 1x
1Z6200 Lesetipps frisch vom Profi
Mi, 15.11., 18:30-20:00 Uhr, 1x
1Z6102 Indische Babymassage
Di, 21.11., 10:00 – 11:00 Uhr, 5x
1Z6011 Klangschalen Meditation
Fr, 24.11., 17:00 – 19:00 Uhr, 1x
1Z6105 Den Stecker ziehen – loslassen – Abstand gewinnen
Di, 28.11., 18:00 – 19:00 Uhr, 6x
Frei Plätze in Pfullingen
1Z3095 Bridge lernen und spielen - Anfängerkurs
Do, 26.10., 17:30 – 19:45 Uhr, 4x
1Z0115 Die Türkei – von der Staatsgründung bis heute
Do, 26.10., 19:30 – 21:00 Uhr, 1x
1Z2706 Mission Weihnachten: Sterne aus Weiden
Fr, 27.10., 14:00 – 20:00 Uhr, 1x
1Z2601 Pigment & Material Workshop
Sa, 28.10., 10:00 – 16:00 Uhr, 1x
1Z1212 Selbst gemacht – Reparaturen im Haushalt – für Frauen
Fr, 03.11., 15:00 – 21:15 Uhr, 1x
1Z3006 Resilienz – Immunsystem der Seele
Mo, 06.11., 19:30 – 21:00 Uhr, 4x
1Z1214 Arabische Wissenschaft: Entwicklungshilfe für Eu-
ropa
Prof. Joachim Sommer
Di, 07.11., 09:30 – 11:45 Uhr, 1x
1Z3934 Martinsgans – Gans/z modern!
Di, 07.11., 18:00 – 22:00 Uhr, 1x
1Z5107 Excel – Formeln und Funktionen
Di, 07.11., 18:30 – 21:45 Uhr, 2x
EINZELVERANSTALTUNG
Kulturfahrt Biberach an der Riß
Sa, 28.10. 8:10 – 19:00Uhr
1Z2006 Lesung mit Ulrich Schaffer: Mit Dir, ohne Dich
Sa, 04.11., 19:30 – 21:45 Uhr, 1x
1Z1201 Heizkraftwerk Altbach/Deizisau
Di, 14.11., 12:00 – 18:00 Uhr, 1x
1Z2102 Paul Kleinschmidt: Hymnen der Malerei – Kunstex-
kursion nach Bietigheim
Sa, 02.12., 10:00 – 19:00 Uhr, 1x
Anmeldungen gehen am Einfachsten über www.vhs-pfullingen.
de oder Tel. 07121/99230.
Tel. 07129/9224-93 Iris Schrauder, Gemeindebücherei Lichtenstein.

 

 
Weihnachten im Schuhkarton

Die weltweite Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ 
erfreut nicht nur Kinderherzen, sondern hat oft auch Auswirkun-
gen auf die ganze Familie. Zu dieser Einschätzung gelangt der 
Vorstand der Hilfsorganisation Samaritan’s Purse, Sylke Busen-
bender, die für die Durchführung der Aktion verantwortlich ist. „Wir 
erleben immer wieder, wie nicht nur die Kinder durch das überra-
schende Geschenk einer völlig fremden Person berührt werden. 
Häufig führt diese Geste der Wertschätzung dazu, dass auch 
andere Familienmitglieder sich mit dem christlichen Hintergrund 
der Aktion auseinandersetzen und zum Glauben an Jesus finden.“
Auch dieses Jahr möchten wir uns in Sonnenbühl wieder an der 
weltweiten Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen und 
laden Sie herzlich ein, einen Schuhkarton zu packen und damit 
einem Kind, das auf der Schattenseite der Welt lebt, eine unver-
gessliche Freude zu bereiten.
Die Idee: Jeder füllt einen weihnachtlich verzierten Schuhkar-
ton mit neuen Geschenken wie Schulmaterial, Hygieneartikel, 
Spielzeug und Kleidung für ein bedürftiges Kind im Alter von 
2-4, 5-9 oder 10-14 Jahren. Süßigkeiten sollten aus logistischen 
Gründen bitte nicht mehr eingepackt werden. Falls doch, ist das 
Haltbarkeitsdatum (März des Folgejahres) zu beachten. Bis zur 
offiziellen Abgabewoche vom 6. – 13. November hat dann jeder 
Zeit, leere Schuhkartons in tolle Schatzkisten zu verwandeln.
Wer keine passenden Kartons zur Hand hat, kann sich gerne an 
eine Annahmestelle in Sonnenbühl wenden oder unter www.jetzt-
mitpacken.org welche bestellen.
Zur Unterstützung der Aktion bittet Samaritan’s Purse auch um 
Spenden. „Im vergangenen Jahr sind einige Kosten stark gestie-
gen; in jedes beschenkte Kind investierten wir 11,49 Euro“, be-
richtet Sylke Busenbender, Vorstand von Samaritan’s Purse e. 
V.. Auch wer selber nicht mitpacke, sei herzlich eingeladen, die 
Aktion als Beter oder Spender zu begleiten.
Die Geschenke werden später von Kirchengemeinden unter-
schiedlicher Konfessionen zielgerichtet verteilt. Die Päckchen 
aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr unter 
anderem nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ukraine und Weiß-
russland.
Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungs-
zweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestä-
tigung). Samaritan’s Purse – die barmherzigen Samariter trägt 
das DZI-Spendensiegel und ist Mitglied der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft. Weitere Informationen und alle Abgabestellen 
sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hot-
line 030-76 883 883 zu erfahren.
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Um die Abgabe für Sonnenbühler Päckchenpacker zu erleich-
tern, werden die gefüllten Schuhkartons in der Abgabewoche: 06. 
- 13. November 2023 an mehreren Annahmestellen gesammelt:
In Erpfingen bei Nadine Carle, Kreuzweg 1, Tel.: 9208280
In Genkingen bei Petra Lenz, Undinger Str. 34, Tel.: 3692 (nach-
mittags)
In Undingen bei Beate Bez, Knappenweg 7, Tel.: 927572; Jill 
Carstens Fotografie (Di 09:30–12:00, 14:30–18:00 + Do 14:30–
18:00 Uhr) und in der Bücherei (neu: Kirchbergstraße 22) zu den 
gewohnten Öffnungszeiten.
In Willmandingen bei Gabi Heinz, Mantelstr.32, Tel.: 3348 (nach-
mittags)
Danke an alle Unterstützer und Päckchenpacker!

Ein Sonntagvormittag mit Carolin Klett
Carolin Klett ist weit in der Welt herumgekommen. Die gebürtige 
Ohmenhäuserin hat eigentlich bei den Apis in der Silberburg in 
Reutlingen ihre Heimatgemeinde, doch führte sie ihr Weg mehr-
fach nach Peru. Dort war die Sozialpädagogin als christliche 
Missionarin tätig und hat sich vor allem der Arbeit mit Familien 
verschrieben, die Hilfe und Unterstützung bedurften. So arbeitete 
sie an einer Schule des Kinderhilfswerks Lima, war anschließend 
in einem Krankenhaus und in einer Schule von Diospi Suyana tätig 
und wirkte zuletzt an dem sozialdiakonischen Projekt Altísima 
Fortaleza mit, das sich der Hilfe von Kindern und Jugendlichen 
verpflichtet weiß. Aktuell ist Carolin Klett wieder in Deutschland 
und es ist eine große Freude, dass sie am Sonntag, 22. Oktober 
2023, zu uns nach Undingen kommen wird.
Wir feiern um 09.30 Uhr unseren gemeinsamen Gottesdienst in 
der Undinger Kirche. Der Gottesdienst wird ein wenig kürzer sein 
als gewohnt. Anschließend wird Frau Klett uns einen tiefen und 
lebendigen Einblick in ihre Arbeit als Missionarin in Peru geben. 
Bei Kaffee und Gebäck hat jeder die Möglichkeit, persönlich mit 
Carolin Klett ins Gespräch zu kommen. Wir dürfen uns auf einen 
inspirierenden Sonntagvormittag freuen!
Das Opfer am Sonntag erbitten wir für die Arbeit des Vereins „ca-
sayohana“, der sich in Peru für die Unterstützung von Kindern mit 
Behinderung, Frauen und Familien einsetzt.

Projektchor Benefizkonzert 
Vergangenen Samstag fand die erste Probe des Projektchores im 
Undinger Gemeindehaus statt. Vielen Dank allen Interessierten, 
dass Ihr da wart! Wir haben die ersten Stücke effektiv angefangen 
einzustudieren und gemeinsam festgelegt, welches abwechs-
lungsreiche Repertoire zur Aufführung kommen soll. Schon heute 
freue ich mich auf die nächsten Proben und lade weitere Sänge-
rInnen aus ganz Sonnenbühl herzlich ein, noch einzusteigen
Hier nochmals alle Probetermine im Überblick
21.10.2023 (U) / 04.11.2023 (U) / 18.11.2023 (W) / 25.11.2023 (U) 
/ 02.12.2023 (U) / 09.12.2023 (U)
Die Proben finden jeweils um 16.00 -18.00 Uhr im Gemeindehaus 
Undingen (U) oder Willmandingen (W) statt.
Am 10.12.2023 wird die einstudierte Literatur im Rahmen eines 
Benefizkonzerts dann erstmals öffentlich erklingen. Nähere Infor-
mationen gibt es auf der Homepage der Undinger Kirchengemein-
de oder direkt bei mir. Ich freue mich auf euer Kommen!
Nadja Schmiling

 
Homepage: www.willmandingen-erpfingen-evangelisch.de

Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Erpfingen: Donnerstag nachmittags von 17.00 bis 19.00 Uhr!
Willmandingen: Dienstag nachmittags von 15.30 bis 18.30 Uhr
Wir bitten um freundliche Beachtung.

An Pfarrer Grauer können Sie sich bei Bedarf oder bei Anfra-
gen jederzeit telefonisch oder per Mail wenden. (07128 – 744)
Liebe Schwestern und Brüder,
am frühen Sabbatmorgen der letzten Woche haben Terroristen 
der Hamas Israel überfallen. Über 1.200 Israelis – junge wie alte 
– wurden brutal ermordet. Tausende wurden verletzt. Eine unbe-
kannte Anzahl wurde entführt – darunter Familien mit Kindern. 
Israel kämpft um seine Existenz. Das Land ist im Krieg.
Wir sind erschüttert über diesen beispiellosen Terrorakt. Die 
menschenverachtende Brutalität der Terrorristen ist kaum aus-
zuhalten. Als Christinnen und Christen, als ganze Evangelische 
Landeskirche, stehen wir an der Seite Israels und trauern mit den 
Menschen. Wir beten für die Entführten, für die Verletzten und die 
Angehörigen aller Opfer. Und wir klagen Gott unsere Sorge um die 
Zukunft und den Frieden. Vieles, was uns jetzt bedrückt, bringen 
wir vor Gott. Das Gebet ist der Ort dafür – auch das verbindet 
uns mit Israel.
Voller Sorge nehmen wir Hass und Antisemitismus auch in unse-
rer Gesellschaft wahr. Jede und jeder von uns, aber auch wir als 
ganze Kirche sind aufgerufen, hier klar Position zu beziehen. Der 
Wochenspruch aus dem Jakobusbrief für diesen Monat schärft 
uns das ein, wenn der Apostel schreibt: „Seid Täter des Worts 
und nicht Hörerallein; sonst betrügt ihr euch selbst.“ (Jak 1,22)
Lasst uns also gemeinsam handeln, wie es Christinnen und Chris-
ten gut ansteht. Auf diesen Terrorangriff bezogen, heißt das für 
mich:
Wir treten jeder Form des Antisemitismus entgegen. Antisemitis-
mus ist Sünde. Wer Juden hasst, wendet sich gegen Gott selbst. 
Antisemitismus zeigt sich etwa in Demonstrationen, die diesen 
Terrorakt feiern oder in Äußerungen, die Verständnis dafür äußern. 
Die Hamas ist der Täter. Israel ist Opfer. Nichts rechtfertigt dieses 
Morden.
Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Möglichkeiten nutzen, um 
Ihre Solidarität mit den Menschen in Israel zu zeigen und der 
Relativierung dieses Verbrechens zu begegnen.
Kanzelwort von Landesbischof Gohl zum 15. 10.2023
Samstag, 21. Oktober
14.00 Uhr Gospelchorprobentag in Willmandingen
Sonntag, 22. Oktober, 20. Sonntag nach Trinitatis
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von 
dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6,8)
10.30 Uhr Gottesdienst in Erpfingen, Taufe entfällt (Pfr. Schmau-
der, Opfer: Diakonie)
11.00 Uhr Krümelgottesdienst im Johanneshaus in Willmandingen
16.30 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit der Musikschule Hoff-
nungsland in Willmandingen, in der St.-Gallus-Kirche, siehe unten 
(Pfr. Grauer, Opfer: Diakonie)
Montag, 23 . Oktober
19.30 Uhr Kirchenchorprobe in Erpfingen
Dienstag, 24. Oktober
9.30 Uhr Spielkreis Wirbelwind in Willmandingen
19.30 Uhr Johannesoase in Willmandingen
Mittwoch, 25. Oktober
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Willmandingen
19.30 Uhr Friedensgebet in Willmandingen
20.00 Uhr Gospelchorprobe in Willmandingen
Donnerstag, 26. Oktober
20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Willmandingen
Samstag, 28. Oktober
15.00 Uhr Trauung von Jochen Schweikardt und Christina 
Schäuble, Mußweg 7, in Erpfingen.
Sonntag, 29. Oktober, 21. Sonntag nach Trinitatis
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem. (Röm 12,21)
10.00 Uhr Gottesdienst in Willmandingen „Einer für alle“ (Pfr. 
Grauer, Opfer: Mully Children’s Familiy)
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Krümelgottesdienst 22. Oktober
Liebe Kinder, Eltern und Großeltern, 
herzliche Einladung zum Krümelgot-
tesdienst am 22.10.2023 um 11:00 
Uhr im Johannes - Gemeindehaus 
in der Lauchertstraße. Wir hören die 
Geschichte „Heilung eines Gelähm-
ten“. Darin erfahrt ihr, wie ein schwer-
kranker Mann mit Hilfe seiner Freunde durch Jesus geheilt wurde. 
Das Team von Clowns im Dienst e. V. erinnert stark an die Rolle 
dieser Freunde. Sie zaubern kranken Menschen ein Lächeln ins 
Gesicht und bringen damit viel Freude in deren Alltag. 
Wir freuen uns sehr, dass uns die Clowns im Dienst e. V. in die-
sem Gottesdienst auch besuchen werden und sind schon sehr 
gespannt, wie sie uns zum Lachen bringen werden.
Wir freuen uns auf Euch!
Das Team vom Krümelgottesdienst

Ponyreiten

 
Ponyreiten mit Frau Grauer,
Anmeldung unter Tel. 0172-3141342.

Weihnachtsbaum gesucht!
Wir suchen für die Naboriuskirche in Erpfingen 
noch einen Weihnachtsbaum.
Wer einen Baum spenden möchte, melde sich 
beim Pfarramt
oder bei Christine Bez.

Musikalischer Abend Gottesdienst in Will-
mandingen
Herzliche Einladung zum musikalischen Abend-Gottesdienst 
am 22. Oktober um 16.30 Uhr .
Unter Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern der Musikschule 
Hoffnungsland.
Hinterher gibt es etwas zu knabbern und zu trinken.
Infos: C. Bacher, Tel. 0176-21431621, c.bacher@die-apis.de

Cajon Kurs 30. Oktober und 2. + 3. November
Musikschule Hoffnungsland Sonnenbühl
Cajon Kurs 2023 in den Herbstferien, für Anfänger und Fortge-
schrittene.
Information und Anmeldung: Christoph Bacher, Tel. 07128-
3806881, mobil: 0176-21431621, e-mail: c.bacher@die-apis.de. 
Flyer liegen im Gemeindehaus aus.

Werkkurs Biblische Erzählfiguren
Sind Ihnen schon einmal die Biblischen Figuren aufgefallen, die 
zur Oster- oder Weihnachtszeit in Kirchen oder Gemeindehäu-
sern zu sehen sind? „Biblische Figuren sind Figuren, die durch 
ein Sisalgestell beweglich sind. Durch die Bleifüße sind sie sehr 
standfest. Das Gesicht ist nur angedeutet und lässt viel Inter-
prätationsspielraum. Durch ihre Körperhaltung können die Figu-
ren unterschiedliche Emotionen ausdrücken. Werden sie bewegt 
und in Szene gesetzt, können sie den Zugang zum biblischen 
Geschehen auf eine neue Weise eröffnen. Eine Figur lässt sich 
leicht in eine andere Person umwandeln, indem die aus Natur-
stoffen bestehende Kleidung ausgewechselt wird.“ (Quelle: www. 
ABF-eV.de)

Dieses Jahr findet im November wieder ein Werkkurs zur Her-
stellung von Biblischen Erzählfiguren statt. Wir möchten am Wo-
chenende vom 9. bis 11. November im Undinger Gemeindehaus 
zwei Figuren der 30er Größe herstellen. Eine Teilnahme über den 
gesamten Zeitraum ist erforderlich. Sie sind Figurenbegeistert und 
wollen für sich selbst Figuren herstellen oder sind kreativ und 
haben Lust, für die Kirchengemeinde Figuren herzustellen? Dann 
sind Sie im Werkkurs „Biblische Erzählfiguren“ genau richtig! Die 
Termine sind: Donnerstag, 09. November 2023; 19.00 - 22.00 Uhr; 
Freitag, 10. November 2023, 14.00 - 22.00 Uhr; Samstag, 11. 
November 2023, 09.30 - 18.30 Uhr. Kursgebühr für alle 3 Tage: 
46,- € zzgl. Materialkosten pro Figur. Nähere Informationen und 
Anmeldung im Undinger Pfarramt Tel: 30360 oder bei A. Fietze 
Tel:30343.

 
Gottesdienst
Sonntag, 22.Oktober 2023, um 10.00 Uhr
Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst!
Für die Kinder gibt es im Kindergottesdienst ein eigenes Pro-
gramm.

 
Aktuelles
Sonntag, 22.10.
10 Uhr Regio-Gottes-
dienst mit Filmmusik in 
Kirchentellinsfurt
Ton an, Film ab! »Lebens-
Film« – Klappe – die Ers-
te!" Filme und deren Mu-
sik begleiten viele von uns 
durchs Leben, mancher 
Kinobesuch beeindruckt 
uns nachhaltig und wirkt durch die Musik nach. Diesen und 
anderen Eindrücken unseres Lebens-Films wollen wir im Regi-
onalgottesdienst nachgehen. Michael Roth und die vereinigten 
Achalm-Posaunenchöre unter der Leitung von Jonas Högermeyer 
gestalten den Gottesdienst. Ein Kinderprogramm wird ebenfalls 
angeboten. Ort: Richard-Wolf-Halle Kirchentellinsfurt, Neue Stei-
ge 25 (Parkplätze direkt vor der Halle)

 
Sonntag, 22.10.
09.30 Uhr Gottesdienst
10.30 Uhr Jugendgottesdienst in Eningen
Mittwoch, 25.10.
20.00 Uhr Gottesdienst
Weitere Informationen und Termine finden Sie auf der Homepage 
unserer Kirchengemeinde unter https://www.nak-reutlingen.de/
sonnenbuehl
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Sonntag, 22.10.2023
10.00 Uhr Gottesdienst

 
Kirchstr. 13/1, Postfach 7, Tel. 07129 932704 Fax 932705
E-Mail: StMartin. Engstingen@drs.de
https://se-engstingen-hohenstein.drs.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Montag, Mittwoch und Donners-
tag 10.00 – 12.30 Uhr, Dienstag von 15.00 – 17.30 Uhr. 
Pfarrer Jäger, Tel. 07129 932706;
Diakon Tress, Tel. 07383 1504 oder 0151 191 332 21;
Kirchenpflegerin Kerstin Schweitzer, Tel. 0152 2210 5533, E-Mail: 
Kerstin. Schweitzer@kpfl.drs.de

Gottesdienst in St. Martin vom 22.10.2023 bis 29.10.2023
Sonntag, 22.10.2023 – 29. Sonntag im Jahreskreis 
10.30 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 24.10.2023 
19.00 Uhr Eucharistiefeier in der Haidkapelle
Mittwoch 25.10.2023 
18.30 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 28.10.2023 – Hl. Simon und Hl. Judas, Apostel 
18.30 Uhr Vorabendmesse

Ministrantenwallfahrt nach Rom 2024 
Interessierte Minis mit Eltern sind am Donnerstag, 26.10.2023, um 
19.30 Uhr im Kath. Gemeindezentrum Großengstingen zu einem 
Informationsabend eingeladen. Sie erhalten allgemeine Informa-
tionen zur Wallfahrt sowie zu den geplanten Fundraising-Aktionen 
und den voraussichtlichen Kosten.

Sitzung des Vertretungsgremiums St. Martin 
Am 23.10.2023 findet die nächste Sitzung des Vertretungsgremi-
ums um 20.00 Uhr im Kath. Gemeindezentrum in Großengstingen 
statt. Interessierte sind zur Sitzung willkommen.
Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung: Begrüßung; Im-
puls; 50-jähriges Jubiläum GZ und Kindergartenneubau – Rück-
blick; Treffen KGRs Seelsorgeeinheit; Terminabsprache Engstin-
ger Vereine und Institutionen.
Im Anschluss tagt das Vertretungsgremium in nicht-öffentlicher 
Sitzung.

Katholische öffentliche Bücherei St. Martin Großengstingen
Öffnungszeiten der Bücherei:Mittwoch 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Jeden 1. Sonntag im Monat von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr
buecherei@st-martin-engstingen.de
Tel. 07129/9303562

 

 
Einladung zu unserem 50+3 Jahre-Jubiläum
Am Samstag, 21.10.2023 ab 18.00 Uhr feiern wir unser Jubiläum 
im Sitzungssaal des Rathauses in Sonnenbühl-Undingen.
Dazu laden wir alle Mitglieder, Schwimmer und Gönner herz-
lich ein.

Es wäre schön, wenn wir ein paar schöne Stunden und viele 
nette Gespräche mit unseren Mitgliedern, Helfern sowie Bür-
gern aus Sonnenbühl, Hohenstein und Umgebung verbringen 
könnten.
Mit diesem Abend wollen wir ebenfalls unseren Helfern, die uns 
teilweise seit vielen,vielen Jahren unterstützen und teilweise bis 
zu 5 Stunden in der Woche im Schwimmbad sind, danken, sowie 
einen Abschied feiern.
Über Euer Kommen freut sich die Vorstandschaft.

 
Lichterzauber im Feriendorf Sonnenmatte

Samstag, 11.11.2023 ab 15.00 Uhr
Sonntag, 12.11.2023 ab 11.00 Uhr

Kunst- & Handwerkermarkt
präsentiert in den Fereienhäusern

regional - vielfältig - kulinarisch - gemütlich
mit Kinderprogramm

Feriendorf Sonnenmatte, Sonnenmatte 51,
72820 Sonnenbühl - www.die-sonnenmatte.de

 

 
Ergebnisübersicht FC Sonnenbühl 

Herren  

FC I   vs. TSV Genkingen I 2:1 
FC II   vs. SV Apfelstetten 1:3 

A-Jugend  

FC   vs. SGM Engstingen 1:1 

B-Jugend  

FC   vs. TSV Eningen 0:1 

C-Jugend  

FC   vs. SGM Zainingen II 2:5 

D-Jugend  

SGM Steinhilben I  vs. FC 4:1 

E-Jugend  

FC I   vs. SGM Steinhilben I 8:1 
TSV Dettingen/Erms vs. FC I 3:3 
TSV Genkingen vs. FC II 12:5 

Damen  

SGM   vs. TSV Sondelfingen II 4:0 

B-Juniorinnen  

FC Dottingen-Rieth. vs. SGM 2:6 

C-Juniorinnen  

SGM   vs. TSV Sondelfingen 1:1 
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Fahrplan FC Sonnenbühl 
Herren  

FV Bad Urach vs. FC I Sonntag, 22.10. 15:00 Uhr  Bad Urach 
WSV Mehrstetten vs. FC II Sonntag, 22.10. 15:00 Uhr  Mehrstetten 

A-Jugend  

FV Bad Urach vs. FC Samstag, 21.10. 16:30 Uhr  Bad Urach 

B-Jugend  

TuS Metzingen vs. FC Sonntag, 22.10. 10:30 Uhr  Metzingen 

D-Jugend  

FC   vs. SGM Auingen Samstag, 21.10. 10:45 Uhr Willmandingen 

E-Jugend  

FC I   vs. SGM Oberstetten Samstag, 21.10. 09:30 Uhr Willmandingen 
FC II   vs. FV Bad Urach III Samstag, 21.10. 09:30 Uhr Willmandingen 

Damen  

SG Öpfingen  vs. SGM Sonntag, 22.10. 11:00 Uhr  Öpfingen 

B-Juniorinnen  

SGM   vs. Spfr Gechingen Sonntag, 22.10. 10:30 Uhr Erpfingen 

C-Juniorinnen  

TSV Pfronstetten vs. SGM Samstag, 21.10. 11:00 Uhr  Pfronstetten 
 

 
DFB-Aktion Ehrenamt – Zwei Preisträger vom FC Sonnenbühl
Nachdem der FC Sonnenbühl im vergangenen Jahr den Verein-
sehrenamtspreis gewonnen hat, wurden dieses Jahr zwei Mit-
glieder für den DFB Ehrenamtspreis vorgeschlagen – und haben 
direkt auch die Auszeichnung erhalten. Bei dieser Aktion können 
Vereine einzelne Personen für ihr besonderes Engagement und 
ihre Verdienste vorschlagen. Die Auswahl findet dann durch die 
Kreisverbände (in unserem Fall Bezirk Alb) statt.
Unser Sven Findeisen erhält die 
Auszeichnung für sein außerordent-
liches Engagement als Betreuer und 
Schiedsrichter. Seit Beginn seiner Mit-
gliedschaft ist Sven Woche für Woche 
als Betreuer und Linienrichter für die 
aktiven Mannschaften im Einsatz. 
Darüber hinaus vertritt er den FC als 
Schiedsrichter in der Gruppe Reut-
lingen und unterstützt hier auch im 
Verein bei allen Gelegenheiten (bspw. 
Jugendspiele oder -Turniere). Neben 
dem Fußballsport geht Sven auch re-
gelmäßig seiner zweiten Leidenschaft 
– dem Tischtennis – als Spieler und Mannschaftsführer bei der 
TTG nach.
Tobias Fetzer wird für seine engagier-
te und erfolgreiche Vereinsarbeit als 
Jugendtrainer und Ausschussmitglied 
ausgezeichnet. Seit vielen Jahren ist 
Tobias als Trainer aktiv und betreut in 
den letzten Jahren schwerpunktmä-
ßig die Jugenden im älteren Bereich. 
Mit viel Engagement und Freude ge-
lingt es ihm die jugendlichen Spieler 
fußballerisch wie menschlich zu ent-
wickeln und an den Erwachsenenbe-
reich heranzuführen. Darüber hinaus 
unterstützt Tobias im Bereich Sponsoring und Marketing als „kre-
ativer Kopf“ und hat dabei maßgeblich zur Entwicklung unseres 
öffentlichen Auftritts beigetragen.
Vielen Dank Sven und Tobias für euren Einsatz – die Auszeich-
nung habt ihr euch mehr als verdient! Eine offizielle Auszeich-
nung findet im Rahmen der Ehrenamtsveranstaltung am 22.01.24 
im Sparkassen-Forum der Kreissparkasse Metzingen statt. Wir 
freuen uns jetzt schon auf diesen Abend mit euch.
Vorstandschaft und Jugendteam

 
Aktive - 1. Mannschaft
FC Sonnenbühl gewinnt Derby
Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse gewann unsere „Erste“ am 
vergangenen Sonntag das Sonnenbühler Derby gegen den TSV 
Genkingen mit 2:1.
Der Gast aus Genkingen kam auf dem Sportgelände in Willman-
dingen etwas besser in die Partie und ging bereits in der 10 Spiel-
minute mit 0:1 in Führung. In der Folge hatte Genkingen die bes-
seren Chancen und hätte die Führung auszubauen können. Die 
Genkinger Offensivreihe scheiterte jedoch sowohl im 1 vs. 1 Duell 
als auch per Strafstoß an FC-Schlussmann Schweikardt. In der 
Halbzeitpause fand FC-Coach Flaig die richtigen Worte, wodurch 
der FCS in der zweiten Halbzeit mutiger agierte, mehr Spielanteile 
für sich verbuchen und die eigenen offensiven Stärken auf den 
Platz bringen konnte. Biesinger hatte kurz nach Wiederanpfiff die 
Gelegenheit auf den Ausgleichstreffer. Sein Abschluss verfehlte 
das Tor knapp. Genkingen versuchte in der zweiten Halbzeit nach 
Standardsituationen und mit Kontern gefährlich zu werden, konn-
ten die gut formierte FC-Defensive jedoch nicht überwinden. Nach 
einer schönen Passstafette legte Bazer in der 68. Minute auf Hum-
mel ab, welcher zum 1:1 Ausgleich traf. Nur drei Zeigerumdrehun-
gen später nickte Wille per Kopf, nach Eckball von P. Raach, zum 
vielumjubelten Führungstreffer ein. In der Schlussphase verpasste 
es unsere Mannschaft frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen, 
sodass die Zuschauer bis zur 95. Spielminute einen spannenden 
Fight erlebten. Das Fairplay Highlight des Spiels lieferte der Gen-
kinger Christoph Frank. Zwischen Eckfahne und 16-Meterraum 
zog sich Wille in der 83. Minute ohne gegnerische Einwirkung 
eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu und ging sofort ver-
letzt zu Boden. Frank spielte den Ball umgehend ins Seitenaus, 
obwohl er eine vermeintlich vielversprechende Chance einleiten 
hätte können!
Am Ende blieb es beim 2:1 Heimerfolg, wodurch unsere Mann-
schaft nach 9 Spielen als einziges Team der Liga weiter unge-
schlagen ist und derzeit den 2. Tabellenplatz belegt.
Die Mannschaft bedankt sich für die zahlreiche Unterstützung!
Es spielten: B. Schweikardt – Wille (83. Höll) – D. Heinz (62. S. 
Dreher) – König – J. Heinz (66. Bayer) – Avramidis – Rudolph – P. 
Raach – Hummel – Bazer (77. R. Leibfritz) – Biesinger (90. +5 
Bächle)
Am kommenden Sonntag ist unsere Mannschaft zu Gast beim 
FV Bad Urach. Anstoß ist um 15:00 Uhr in Urach.
Wir freuen uns auf Euch!

FC-Jugend: D-Jugend
Die D Jugend des FC Sonnenbühl ist am 07.10. 23 mit einem 
starken Auftritt in die wfv Runde gestartet.
Man empfing die SGM Römerstein Zuhause in Willmandingen. 
Von Beginn an machten die Römersteiner Druck aufs FCS Tor, 
was die Mannschaft aber bis kurz vor der Halbzeitpause super 
kontern konnte.
Römerstein gelangen dann jedoch innerhalb von Minuten zwei 
Tore gegen uns, sodass wir mit 0:2 in die Halbzeitpause gehen 
mussten. In der zweiten Spielhälfte trat der FCS weiter selbstbe-
wusst auf, konnte jedoch den Sieg der Römersteiner trotz dem 
Tor von Mathis nicht mehr abwenden. Wir mussten uns 1:5 ge-
schlagen geben.
Am 14.10.23 waren wir zu Gast beim Tabellenführer in Steinhilben.
Der FCS lief bei strömenden Regen auf und war über grosse 
Teile des Spiels die bessere Mannschaft. Leider gelangen der 
SGM Trochtelfingen/Mägerkingen/Steinhilben, für uns sehr un-
glückliche Tore. Trotz vollem Körpereinsatz unserer Mädels und 
Jungs, durften sich in der ersten Hälfte nur die Gastgeber über 
Tore freuen.
Auch in der zweiten Halbzeit gab der FCS wieder Vollgas und 
erkämpfte sich viele Torchancen. Wie Fußball eben ist, gewinnt 
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nicht immer die bessere Mannschaft, denn am Ende zählen nur 
die Tore. Wir konnten uns noch mit einem hochverdienten Tor von 
Mathis belohnen und beendeten das Spiel mit 1:4.
Das war eine sehr starke Leistung von euch allen.
Es spielten: Max M., Khaled, Sajmen, Luka, Mathis, Matteo, Marit, 
Mia, Max S., Jakob, Niko, Luis, Lukas, Marvin, Ben (TW).
Die D Jugend spielt am Samstag 21.10.23 um 10.45 Uhr gegen 
die SGM Auingen/Dottingen in Willmandingen.

 
FC-Jugend: Bambini
Spieltag beim FC Engstingen
Nach der langen Sommerpause ging es für die Sonnenbühler 
BAMBINI Fußballer endlich wieder los. Gespielt wurde wie ge-
wohnt im Turniermodus.
Trotz anfänglich nasskaltem Schmuddelwetter machten die Jungs 
und Mädels ihre Sache prima. Mit vier Teams angereist und bis 
in die Fingerspitzen motiviert, konnten in fast allen Spielen tolle 
Tore erzielt werden.
Bei der Siegerehrung - mittlerweile im Sonnenschein - wurden 
stolz die Medaillen entgegengenommen.
Weiter so!!!

 
FC-Jugend: B+C-Juniorinnen
B-Mädels
Beim Auswärtsspiel in Dottingen/Rietheim sind wir schnell vom 
Gegner überrascht worden und lagen 2:0 hinten. Danach haben 
wir unsere anfängliche scheu den meist älteren Spielerinnen ge-
genüber abgelegt und fanden ins Spiel. Nach sehenswert und 
spielerisch toll vorgetragenen Angriffen konnten wir bis zur Halb-
zeit den Rückstand wett machen und die Anzeigentafel auf 2:3 für 
uns stellen. In die 2. Hälfte starteten wir mit dem gleichen Druck 
und haben die Gegnerinnen nicht zur Entfaltung kommen lassen. 
Mit 3 weiteren Treffern und einem Endstand von 2:6, haben wir 
hochverdient die 3 Punkte aus Rietheim mitgenommen. Mädels, 
ihr habt super engagiert, ruhig und überlegen gespielt. Wir sind 
extrem stolz auf euch!!
C-Mädels
Wir sind super in das Spiel gestartet und konnten nach 3 Minu-
ten das 1:0 erzielen. Nach einer kleinen Unachtsamkeit und einer 

glücklichen Bogenlampe, lag der Ball in der 9. Minute auch bei 
uns im Netz. Mit 1:1 ging es dann in die Halbzeit. Auch in der 
2. Hälfte konnten wir uns gut behaupten, aber uns leider nicht 
belohnen. Unser 2:1 Führungstreffer wurde vom Schiri, nach Ab-
seitsposition, zurecht zurückgenommen. Es war eine Partie auf 
sehr hohem Niveau und auf Augenhöhe, welche letztendlich mit 
einem verdienten 1:1 endete. Den Spitzenreiter konnten wir da-
mit (noch) nicht vom Thron stoßen, aber es war eine starke und 
geschlossene Mannschaftsleistung. Mega Mädels!!

Nächste Spiele:
C-Juniorinnen Sa. 21.10. bereits um 11 Uhr, Derby auswärts ge-
gen TSV Pfronstetten
B-Juniorinnen So. 22.10., 10.30 Uhr Heimspiel (Erpfingen) gegen 
SpFr Gechingen
Euer Trainerteam
Annika, Sarah und Matthias

 Der FFS am Aktionstag des Genußweges
Am 08.10.2023 war in Erpfingen ziemlich viel los. Auch wir waren 
beim Aktionstag des Genußweges dabei. Gleich an Station 1 an 
der Erpftalhalle konntet ihr uns am Spielplatz finden. Es gab ver-
schiedene Wurf-Spiele und auch ein spannendes Riecherlebnis. 
Ganz nach dem Motto: "Genießen mit allen Sinnen" konnten die 
kleinen und großen Besucher an unserem Stand ihren Geruchs-
sinn bei einem Riechmemory testen.

 
Hierbei gab es Lavendel, Rosmarin, Zimt, Ingwer und noch ande-
res zu entdecken. Vor allem bei der Zwiebel und dem Honig waren 
viele überrascht. Als Belohnung gab es dann noch etwas Süßes 
und ein Naturmemory für die kleinen Besucher zum Mitnehmen 
für die weitere Wanderung auf dem Genußweg.
Es hat mal wieder viel Spaß gemacht mit euch!
Wir wünschen allen einen schönen Herbst und freuen uns schon 
auf die nächste Aktion... lasst euch überraschen.
Eure FFS-Vorstandschaft
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Freitag, 20. Okt.Freitag, 20. Okt.
19 Uhr19 Uhr
ZehntscheuerZehntscheuer
72820 Sonnenbühl-Undingen 

Eintritt: 9 Euro/AK: 10 EuroEintritt: 9 Euro/AK: 10 Euro
In der Pause Weinprobe:In der Pause Weinprobe:
1,– € pro Glas/Tapas 1,– € pro Stück1,– € pro Glas/Tapas 1,– € pro Stück

Reservierungen:
E-Mail: marc.bergweiler@zehntscheuer-undingen.de

Krimilesung
mit Musik von: 
Lads go Buskin + 
Brass Band Genkingen

 
Einladung Jubiläumsfeier 15 Jahre VdK Sonnenbühl
Vor 15 Jahren haben sich die Ortsverbände der vier Sonnenbühler 
Ortsteile zum VdK Sonnenbühl zusammengeschlossen.
Wir möchten sie herzlich einladen, dieses Jubiläum mit uns zu 
feiern.
Wir treffen uns am Samstag, den 28.10.2023 um 12:00 Uhr in 
Sonnenbühl-Willmandingen im Johanneshaus. Wir wollen an 
diesem Tag die letzten 15 Jahre des VdK Sonnenbühl Revue pas-
sieren lassen, gemütlich zusammen essen und Kaffee trinken.
Wir haben für diesen Tag ein Künstlerpaar eingeladen, dass uns 
unterhalten wird. Der Eintritt ist wie immer kostenlos. Die Mit-
glieder erhalten einen Essensgutschein.Gäste sind herzlich will-
kommen.
Für die Kaffeetafel bitten wir um Kuchenspenden.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis 
22.10.2023 unter Tel. Nr. 07128/924951 und 07128/927864
Der Vorstand.

 
29. Sonnenbühler Tischtennismeisterschaften

 
Am Mittwoch, 1. November ist es wieder soweit: in der Sporthalle 
Sonnenbühl in Genkingen finden die Sonnenbühler Tischtennis-
Meisterschaften für Hobbyspieler und -spielerinnen und für Akti-
ve statt. Teilnehmen können alle Sonnenbühler Bürgerinnen und 
Bürger, sowie alle Personen, die in einem Sonnenbühler Verein 
Mitglied sind.
Im Hobbybereich gibt es bei entsprechender Beteiligung eine se-
parate Damenkonkurrenz. Es werden jeweils Einzel und Doppel 
gespielt. Doppelpartner können mitgebracht werden, ansonsten 
wird zugelost. Jugendliche spielen in den entsprechenden Turnie-
ren der Erwachsenen mit. Aktive Jugendspieler spielen an diesem 
Tag auch die Vereinsmeisterschaften aus.
Für Essen und Getränke – auch Kaffee und Kuchen – ist gesorgt. 
Die Siegerehrung findet direkt im Anschluss an das Turnier statt.
Zuschauer sind herzlich willkommen!
Das Startgeld beträgt 3,- €.
Turnierbeginn ist um 9:30 Uhr.
Bitte unbedingt anmelden, damit wir alles entsprechend vorbe-
reiten können. Sollte die Zahl der Anmeldungen zu gering für ein 
interessantes Turnier sein, so sagen wir rechtzeitig telefonisch ab, 
damit Sie den Feiertag anders verplanen können.
Telefonische Anmeldungen an Jürgen Scheible (Tel. 07128 – 1755).
Anmeldungen per E-Mail bitte an Anmeldung@ttg-sonnenbuehl.de.
Auch in diesem Jahr sind Anmeldungen über unsere Homepage 
(www.ttg-sonnenbuehl.de) wieder möglich.

 

 
Einladung Krämermarkt
Zum Besuch des alljährlichen Krämermarkts am Dienstag, 
24.10.2023 ab 8:00 Uhr laden wir die Bevölkerung herzlich ein. 
Durch regen Besuch tragen Sie mit dazu bei, dass auch in Zu-
kunft Marktkaufleute mit attraktiven Angeboten auf unseren Markt 
kommen.
Verkehrsrechtliche Anordnung
Wegen des Krämermarktes am 24.10.2023 wird die „Marktstraße“ 
voll gesperrt. Außerdem ist auch die Steigstraße zwischen Markt-
platz und Einmündung Bergstraße nur für den Anliegerverkehr frei.
Umleitungen erfolgen über die Straßen:
Im Dorf, Trochtelfinger Straße, Geyerstraße, Bergstraße.
Verlegung der Bushaltstelle am „Marktplatz“
Am Dienstag, 24.10.2023 ist wegen des Krämermarktes in Erpfin-
gen, die Marktstraße voll gesperrt. Das heißt, die Bushaltstelle am 
„Marktplatz“ kann daher von der Busunternehmen nicht angefah-
ren werden. Die Bushaltestelle wird daher an diesem Tage vom 
„Marktplatz“in den Bereich „L382 Einmündung Stettener Straße/
Albstraße (Höhe Marktstraße)“ verlegt.
Wir bitten die Einwohnerschaft um Beachtung.
Thomas Betz, Orstvorsteher
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Fundsache
Folgender Gegenstand wurde bei der Ortschaftsverwaltung ab-
gegeben:
2 einzelne Schlüssel
Der Eigentümer kann diese zu den üblichen Sprechzeiten auf der 
Ortschaftsverwaltung Erpfingen abholen.

 
Bücherei
Die Bücherei ist immer dienstags von 17.30 bis 19.00 Uhr ge-
öffnet.
Ich freue mich über viele Besucher!
Susanne

 
Einladung zum Seniorenmittag am 20. Oktober 2023
Liebe Senioren und Seniorinnen,
wir laden Sie alle recht herzlich ein, zum nächsten Seniorenmittag 
am Freitag, 20. Oktober, um 14.30 Uhr in den Jugendraum 
der Erpftalhalle. An diesem Nachmittag gibt es Zwiebelkuchen.
Es grüßt Sie herzlich das Seniorenteam
Bärbel, Gretel, Christine, Simone und Doris

 

 
Vorankündigung
Am Sonntag, 29.0ktober 2023 sind alle kleinen und großen Dra-
chenbegeisterte ab 15.00 Uhr zum gemeinsamen Drachen stei-
gen lassen beim alten Sportplatz Einösch eingeladen.
Mathias Knaier

 

 
Öffnungszeiten Ortschaftsverwaltung Genkingen
Die Ortschaftsverwaltung in Genkingen ist am Dienstag, den 
24.10.2023 nicht besetzt.
Wir bitten um Beachtung.

Standesamtliche Nachrichten
Juni bis September 2023
Geburten:
19.06.2023  Anna Elena Farkatsis, Tochter von Nadja Farkatsis 

und Angelos Farkatsis
08.09.2023  Ben Luke Schumacher, Sohn von Jenny Schumacher 

und Julian Schumacher

Eheschließungen:
22.09.2023 Anne Mezger geb. Leibfritz und Steffen Mezger
30.09.2023 Jennifer Ruoff geb. Mayer und Dominik Ruoff

Sterbefälle:
27.07.2023 Hans Joachim Karl Mundt im Alter von 84 Jahren
07.08.2023 Roland Frank im Alter von 67 Jahren
12.08.2023 Erich Ulmer im Alter von 89 Jahren
08.09.20203 Maria Früh im Alter von 93 Jahren

Fundsachen
Folgender Gegenstand wurde bei der Ortschaftsverwaltung ab-
gegeben: Kindermütze Marke döll
Der Eigentümer kann diese zu den üblichen Sprechzeiten auf der 
Ortschaftsverwaltung Genkingen abholen.

Haussammlung Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge
Die Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge findet vom 22. Oktober bis 19. November 2023 statt.
Wie bereits in den vergangenen Jahren werden Sammelbüchsen 
bei der Volksbank Ermstal-Alb e.G., Metzgerei Rein, Bäckerei 
Haug, Tankstelle Sauer und auf dem Rathaus aufgestellt.
Sie können Ihre Spende auch direkt auf das Spendenkonto über-
weisen:
IBAN: DE81 6905 0001 0000 0122 52 bei der Sparkasse Boden-
see, BIC: SOLADES1KNZ
Wir bitten die Einwohnerschaft, die Sammlung zu unterstützen.

 Öffnungszeiten der Ortsbücherei
Die Bücherei in Genkingen hat geöffnet!
Immer Dienstags von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr.
Für mögliche Wünsche und Verlängerungen
telefonisch unter 07128 / 925 9251 oder per Mail an Buecherei-
Genkingen@t-online.de.
Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Das Bücherei-Team

 

 
Die Genkinger Michaelskirche ist täglich für Gebet und 
Einkehr geöffnet!
USB-Stick mit dem „Gottesdienst nach Hause“ am 22. Ok-
tober 2023:
Tim Lucas, Micha Herrmann und Jonas Zajusch
Freitag, 20. Oktober
17.00 Uhr Kinderchor
18.00 Uhr Bezirkssynode im Alberhaus Reutlingen
18.30 Uhr Jungbläser (gemeinsame Probe)
20.00 Uhr Musikstunde Posaunenchor

Sonntag, 22. Oktober – 20. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: „ Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was 
der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe 
üben und demütig sein vor deinem Gott.“ (Micha 6,8)
9.00 Uhr Frühstück zum Auftakt des Mitarbeitersonntags
10.30 Gottesdienst mit dem Angebot der Segnung, mitgestaltet 
von popCHORn und Kirchengemeinderat (Pfarrer Eberhardt/Op-
fer: Diakonie in der Landeskirche)
Youtube Kanal der evangelischen Kirchengemeinden in Son-
nenbühl: https://t1p.de/EvKiSo
Montag, 23. Oktober
9.30 Uhr Altpietistische Gemeinschaftsstunde in Erpfingen (Stet-
tener Str. 44)
18.00 Uhr Jungschar „Sonnenschein“ (für Kinder der Klassen 5+6)
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Dienstag, 24. Oktober
19.30 Uhr Kirchenchor
19.30 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats
Mittwoch, 25. Oktober
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr Jungbläser-Unterricht in 2er Gruppen
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht
19.30 Uhr Sonnenbühler Friedensgebet in Willmandingen
Donnerstag, 26. Oktober
9.30 Uhr Spielkreis „Marienkäfer“ (für Kinder die zwischen Juli 
2022 und Juni 2023 geboren sind)
19.30 Uhr popCHORn
Freitag, 27. Oktober
15.30 Uhr Spielkreis (für Kinder ab einem Jahr mit Geschwister-
kindern)
17.00 Uhr Kinderchor
18.30 Uhr Jungbläser (gemeinsame Probe)
20.00 Uhr Musikstunde Posaunenchor
Samstag, 28. Oktober
15.00 Uhr Kirchliche Trauung von Dominik und Jennifer Ruoff 
(geb. Mayer)
Sonntag, 29. Oktober
10.00 Uhr Gemeinsamer Sonnenbühler Gottesdienst in Willman-
dingen zum Reformationsfest (Pfarrer Grauer / Opfer: für die welt-
weite Bibelverbreitung)

Taufsonntage:
10. Dezember 10.30 Uhr. Für weitere Termine zur Absprache bitte 
im Pfarramt melden!

„Neues und Altes aus dem Schatz hervorholen“ - Mitarbei-
tersonntag mit Frühstück und Segnungsgottesdienst am 22. 
Oktober
Diesen Sonntag, am 22. Oktober, laden wir alle Mitarbeiter/in-
nen der Kirchengemeinde und ihre Angehörigen als Dank für ihr 
Engagement zu einem besonderen Angebot ein: Ab 9 Uhr ist ein 
Frühstück im Gemeindehaus vorbereitet (bitte anmelden, dass 
wir planen können!). Um 10.30 Uhr feiern wir mit der ganzen Ge-
meinde Gottesdienst, den der popCHORn mitgestaltet. Im Got-
tesdienst besteht das Angebot, sich persönlich segnen zu lassen. 
Wir stellen Kommen und Gehen in der Mitarbeiterschaft vor. Als 
biblisches Leitwort begleitet uns ein Bildwort aus den Gleichnis-
sen Jesu: „Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs 
geworden ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz 
Neues und Altes hervorholt.“ (Matthäus 13,52) Mal schauen, was 
da am Sonntag zum Vorschein kommt!

Sitzung des Kirchengemeinderats am 24. Oktober
Am Dienstag, 24. Oktober trifft sich der Kirchengemeinderat 
schon um 18.00 Uhr. Im nichtöffentlichen Anfangsteil wird uns 
Diakon Martin Schmid in das Thema „Geistlich leiten“ einführen. 
Er wird das Gremium auch im November beim Kirchengemein-
deratswochenende in Tieringen begleiten. Ab ca. 20 Uhr folgt der 
öffentliche Teil u.a. mit Berichten von der Bauschau, der Bezirks-
synode und aus der Steuerungsgruppe der Vernetzten Beratung 
zur Umsetzung des Pfarrplans 2030.

Leere Erntedankkörbe stehen zur Abholung bereit
Die Körbchen, mit denen die Erntegaben gebracht wurden, kön-
nen tagsüber in der geöffneten Kirche abgeholt werden. Sie ste-
hen vorne am Bibeltisch beim Taufstein.
Herzlich grüßt Sie
Pfarrer Hansjörg Eberhardt

 

 
Vorankündigung Skifreizeit 2024
Der CVJM Genkingen e. V. bietet auch 2024 wieder eine Skifrei-
zeit an.
Es ist soweit, in „altbewährter Manier 
„fahren wir wieder in die Schweiz nach Wangs-
Pizol. Unser Selbstversorgerhaus Zürihus liegt 
auf der Skipiste Furt-Maienberg auf 1480 m di-
rekt auf der Piste, rund 300m von den Liftanla-
gen entfernt. Das Gepäck muss per Rucksack/
Tasche zur Hütte gebracht werden. Das Skige-
biet umfasst 50 km perfekt präparierte Pisten und 11 Bahn- und 
Liftanlagen.
Mit dem Reisebus fahren wir vom 02.01.2024- 06.01.2024 nach 
Wangs-Pizol.
Kosten inklusive Fahrt, Übernachtung, Verpflegung und 4-Tages- 
Skipass:
0-5 Jahre 50 €
6-12 Jahre 250 €
13-17 Jahre 350 €
Studenten bis 25 Jahre 370 € (Bei Anmeldung bitte Studenten-
ausweis mitbringen!)
Erwachsene 400 €
Wichtige Hinweise:
- Bezahlung muss bei Anmeldung erfolgen!
- Teilnehmer unter 16 Jahren nur in Begleitung
Anmeldung erst ab 06.11.2023 bei Marlene Karcher (nur mit 
Bargeld möglich) es kann nicht vorreserviert werden!
Bei Fragen an Marlene Karcher wenden, Tel.: 2839, Hindenburg-
straße 11.

 Schießstandaufsicht
22.10.: Sebastian Mezger u.a.
29.10.: Kein Übungsschießen
Wirtschaftsdienst
22.10.: Helmut Mezger u.a.
29.10.: Daniel Schanz
Bogenschützen
21.10.: Uli Roller
28.10.: Hans Lebherz

Herbstpreisschießen
Am 22. Oktober findet im Genkinger Schützenhaus das diesjäh-
rige Herbstpreisschießen für Gäste und Vereinsmitglieder statt 
(Mindestalter: 14 Jahre). Das Preisschießen wird mit KK-Geweh-
ren liegend aufgelegt ausgetragen.
Mezger

 

 
TSV Trailrunners beim Saisonfinale am Kaiserwinkel
Zwei der inzwischen zahlreichen TSV Trailrunners machten sich 
auf den Weg zum Kaisermarathon in Söll (Austria). Der Mara-
thon mit 42,195 km und 2345 Höhenmetern, gilt als einer der www.der-f.ink

Think Fi
nk
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anspruchsvollsten Marathonstrecken der Welt. Das Ziel befindet 
sich hier auf der Hohen Salve.
Bei herrlichem Laufwetter machten sich Jörg Rinker und Chris-
toph Frank am 07.10.2023 um 9 Uhr auf dir Strecke.
Beide Läufer waren gut vorbereitet und hatten extreme Lust auf 
das Event.
Jörg, der sich aktuell in starker Form präsentiert und das auch von 
Beginn an zeigte, bewältigte die Strecke in 5:08:14 h und wurde 
somit 104. Overall und 49. in der Altersklasse.
Jörg ist mit seinem Lauf sehr zufrieden. Nach dem sehr techni-
schen Rennen am Großglockner, weiß er nun auch was es heißt 
einen gut laufbaren Trail zu bewältigen. Jörg freut sich bereits jetzt 
auf die Trail Saison 2024.

 
Chrissi, der nach seinen Highlights in der dies jährigen Saison 
noch einen Ordentlichen Abschluss liefern wollte, tat das auch. 
Er kam nach 3:46:30 h ins Ziel und wurde damit 6. Overall und 4. 
in der Altersklasse. Im vergangenen Jahr wäre er mit dieser Zeit 
sogar auf Rang 2. gelandet.
Chrissi ist mit der Zeit und auch der Platzierung sehr zufrieden. 
Nach seinen Highlights in diesem Jahr wollte er das Rennen noch 
laufen um in Form zu bleiben und ein Ziel vor Augen zu haben. Nun 
heißt es für ihn erst einmal Beine hochlegen und Kräfte sammeln. 
Den Rennkalender für 2024 zurechtlegen und dann voller Vorfreu-
de und Motivation in die neue Saison starten, denn hier haben die 
Trailrunners des TSV ein ganz besonderes Highlight vor der Brust.

 
Das Event war Top organisiert und es war eine Wahnsinns Stim-
mung Rund um Söll.
Die Trailrunner verabschieden sich erst einmal in die Winterpause. 
Wir bedanken uns ganz Herzlich bei allen Sponsoren, Zuschau-
ern, Fans und allen denen die uns die ganze Saison unterstützt 
haben.
Eure Trailrunners des TSV Genkingen.

D-Jugend
SGM Auingen/Dottingen-Rietheim III – TSV Genkingen 1:5
Am Samstag gastierte unsere D-Jugend in Auingen. Bereits in 
der ersten Spielminute konnten wir nach guter Vorarbeit von Ron 
und Lena durch Franzi in Führung gehen. So fanden wir gut ins 
Spiel und kamen oft vors gegnerische Tor. Obwohl die Gastge-
ber zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen konnten, konnten wir 
kurz vor der Halbzeit wieder den alten Vorsprung herstellen. Das 
Tor schoss Bruno nach einer starken Einzelaktion. Im zweiten 
Durchgang konnte Luca die Führung weiter ausbauen, nachdem 
er nach einem Freistoß genau richtig stand und den Abpraller im 
Tor unterbringen konnte. Fünf Minuten vor Ende der Partie erzielte 

Bruno durch einen Freistoßtreffer das 1:4 und in der letzten Spiel-
minute war es wieder Luca, der auf den Endstand von 1:5 erhöhte.
Es spielten: Nilay Joselal, Hildrich Steeb, Ron Herrmann, Max 
Möck, Luca Herrmann, Franzi Leuthe, Malte Leins, Bruno Maier, 
Lukas Zajusch, Lena Bouillon und Robin Haubensak.
Ein großer Dank geht an alle mitgereisten Fans, die unsere Mann-
schaft auch bei regnerischem Wetter unterstützten. Kommenden 
Samstag spielen wir zuhause gegen die zweite Mannschaft der 
SGM Auingen/Dottingen-Rietheim. Anpfiff ist um 10.45 Uhr. Wir 
freuen uns auf zahlreiche Zuschauer.

Niederlage im Derby
FC Sonnenbühl - TSV Genkingen 2:1
Vergangenen Sonntag waren wir zu Gast beim Nachbarn des FC 
Sonnenbühl. Die Partie wurde in Willmandingen ausgetragen.
Mit zwei Siegen aus zwei Topspielen in der vergangenen Wo-
che ging man mit breiter Brust in das Spiel. Sofort nahm man 
das Spielgeschehen in die Hand. In der 10. Spielminute war es 
Dani Saur der durch einen satten Schuss aus 16 Metern zum 
1:0 Zwischenstand traf. Darauffolgend erspielte man sich weitere 
sehr gute Tormöglichkeiten die allerdings allesamt nicht genutzt 
wurden. War es Dani Fink der frei vor dem gegnerischen Torhüter 
auftauchte oder Tobi Fulde der mit einem Strafstoß am glänzend 
aufgelegten Torhüter Schweikardt scheiterte. So ging es mit einer 
1:0 Halbzeitführung in die Pause.
Nach der Pause ein anderes Bild. Sonnenbühl wurde stärker und 
kam besser in die Partie. In der Drangphase der Sonnenbühler 
hatten wir die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, doch spielten wir ei-
nen sehr aussichtsreichen Konter nicht clever zu Ende. So dauerte 
es bis zur 68. Minute ehe Sonnenbühl das aufgrund der zweiten 
Halbzeit nicht unverdiente 1:1 erzielte. Nur zwei Zeigerumdrehun-
gen später dann der Nackenschlag. Nach einer Ecke stand Simon 
Wille Goldrichtig und köpfte Unhaltbar zum 1:2 aus unserer Sicht 
in den Winkel. Bis zum Schlusspfiff änderte sich nicht mehr viel 
am Spiel und so endete die Partie mit 2:1 für Sonnenbühl.
Mit einer besseren Chancenauswertung in der ersten Halbzeit 
wäre definitiv mehr drin gewesen. Doch jetzt gilt es Mund abwi-
schen und weiter.
Wir bedanken uns bei den Zahlreichen Zuschauern für die wie 
immer tolle Unterstützung!
Es spielten:
Tobias Heinzelmann - Christoph Frank - Philipp Deh - Tobias Ful-
de - Daniel Fink (62. Simeon Haupt) - Jonas Schneider - Daniel 
Saur - Dominik Mayer - Julian Weiß - Dominik Laur (84. Dominik 
Früh) - Timo Fetzer
...bereits am gestrigen Mittwoch stand das nächste Spiel gegen 
Münsingen auf dem Programm. Ergebnis stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest.
Ausblick:
So. 22.10. 13:00 Uhr TSV Genkingen II - TSG Upfingen II
So. 22.20. 15:00 Uhr TSV Genkingen - SGM Hayingen/Pfronstet-
ten/Zwiefalten
So. 29.10. 15:00 Uhr FC Dottingen-Rietheim - TSV Genkingen II
So. 29.10. 15:00 Uhr FC Engstingen - TSV Genkingen
Wir freuen uns wie immer auf eure zahlreiche Unterstützung!
F. Saur

 
Ski- Fitnessgymnastik
Seit dem 16. Oktober 2023, immer montags, Skigymnastik von 
20:00 bis 21:00Uhr in der Sporthalle Sonnenbühl in Genkingen.

 
Aufnahmestopp im Geräteturnen
Leider können wir aktuell keine weiteren Kinder mehr in unsere 
Turngruppe aufnehmen.
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Um noch weiteren Mädels den Spaß am Turnen zu ermöglichen 
suchen wir DICH!
Wir sind noch auf der Suche nach einer weiteren Trainerin für das 
Geräteturnen.
Wir trainieren Mittwochs von 18.00 - 19.00 Uhr eine tolle Gruppe 
an 6-12 jährigen Mädels.
Also wenn du Lust hast, dich ehrenamtlich zu engagieren und 
auch schon etwas Erfahrung im Bereich Turnen hast, dann melde 
dich einfach bei uns.
Du erreichst uns unter 01627292570.
Wir freuen uns!
Davina und Mimi

 

 
Standesamtliche Nachrichten
Geburten:
13.05.2023  Franziska Bulach, Tochter von Petra Bulach und Si-

mon Bulach
30.05.2023 Phil Klein, Sohn von Sabrina Klein und Christian Klein
07.06.2023  Senta Marie Diem, Tochter von Stefanie Alexandra 

Diem und Marcel Sven Diem
22.06.2023  Herrmann, Thea, Tochter von Annika Herrmann und 

Patrick Herrmann
20.08.2023  Nathan Aaryan Suneeth, Sohn von Aarya Perakathu 

und Suneeth Gopinathan Subjatha

Eheschließungen
23.08.2023 Volker Olßon und Carola Olßon geb. Kloep

Sterbefälle:
06.07.2023 Karl Heinz im Alter von 94 Jahren
22.07.2023 Edith Christa Klara Kath im Alter von 92 Jahre
06.08.2023 Rita Margrit Kern im Alter von 73 Jahre
09.08.2023 Gottlieb Leibfritz im Alter von 86 Jahre
18.08.2023 Eugen Günther Betz im Alter von 78 Jahre

 
Bücherei
Unsere Öffnungszeiten: freitags 14:30 - 17:30 Uhr in der Kirch-
bergstraße 22 im ehemaligen "Kindergarten Regenbogen".
Leider haben wir momentan noch kein Telefon und kein Internet. 
Deshalb können wir nicht auf
E-Mails antworten.
Euer Büchereiteam

 

 
Freitag, 20. Oktober 2023 
20.00 Uhr Treffpunkt Junge Erwachsene im Jugendraum Gemein-
dehaus
Samstag, 21. Oktober 2023 
16.00 Uhr Projektchor Benefizkonzert in der Undinger Kirche

Sonntag, 22. Oktober 2023, Zwanzigster Sonntag nach Tri-
nitatis
9.30 Uhr Gottesdienst mit Missionarin Carolin Klett, Pfr. Wandel
im Anschluss herzliche Einladung zum Kirchencafé
Das Opfer ist bestimmt für die Arbeit des Vereins „casayohana“.
10.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus Undingen
11.00 Uhr Krümelgottesdienst im Gemeindehaus Willmandingen
„Die Heilung des Gelähmten“ ein Gottesdienst für Familien mit 
kleinen Kindern.
Mit dabei sind die Clowns im Dienst e. V.
Montag, 23. Oktober 2023 
17.00 Uhr 2. Jungbläsergruppe im Gemeindehaus
18.00 Uhr Jungbläser im Gemeindehaus
19.30 Uhr Posaunenchor im Gemeindehaus
Dienstag, 24. Oktober 2023 
9.00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus
Mittwoch, 25. Oktober 2023
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
19.30 Uhr Sonnenbühler Friedensgebet in Willmandingen
Freitag, 27. Oktober 2023 
20.00 Uhr Treffpunkt Junge Erwachsene im Jugendraum Gemein-
dehaus
Sonntag, 29. Oktober 2023, Einundzwanzigster Sonntag nach 
Trinitatis 
10.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
10.00 Uhr „Einer für Alle“ Gemeinsamer Sonnenbühler Gottes-
dienst in Willmandingen, Pfr. Grauer

Ein Sonntagvormittag mit Carolin Klett
Carolin Klett ist weit in der Welt herumgekommen. Die gebürtige 
Ohmenhäuserin hat eigentlich bei den Apis in der Silberburg in 
Reutlingen ihre Heimatgemeinde, doch führte sie ihr Weg mehr-
fach nach Peru. Dort war die Sozialpädagogin als christliche 
Missionarin tätig und hat sich vor allem der Arbeit mit Familien 
verschrieben, die Hilfe und Unterstützung bedurften. So arbeitete 
sie an einer Schule des Kinderhilfswerks Lima, war anschließend 
in einem Krankenhaus und in einer Schule von Diospi Suyana tätig 
und wirkte zuletzt an dem sozialdiakonischen Projekt Altísima 
Fortaleza mit, das sich der Hilfe von Kindern und Jugendlichen 
verpflichtet weiß. Aktuell ist Carolin Klett wieder in Deutschland 
und es ist eine große Freude, dass sie am Sonntag, 22. Oktober 
2023, zu uns nach Undingen kommen wird.
Wir feiern um 09.30 Uhr unseren gemeinsamen Gottesdienst in 
der Undinger Kirche. Der Gottesdienst wird ein wenig kürzer sein 
als gewohnt. Anschließend wird Frau Klett uns einen tiefen und 
lebendigen Einblick in ihre Arbeit als Missionarin in Peru geben. 
Bei Kaffee und Gebäck hat jeder die Möglichkeit, persönlich mit 
Carolin Klett ins Gespräch zu kommen. Wir dürfen uns auf einen 
inspirierenden Sonntagvormittag freuen!
Das Opfer am Sonntag erbitten wir für die Arbeit des Vereins „ca-
sayohana“, der sich in Peru für die Unterstützung von Kindern mit 
Behinderung, Frauen und Familien einsetzt.

Die Undinger Kinderkirche
Zu unserem Kindergottesdienst laden wir dich herzlich ein!
Wann und wo findet der Kindergottesdienst statt? 
Wir treffen uns sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr im Gemeinde-
haus. Am 1. Sonntag im Monat (wenn kein Abendgottesdienst ist), 
starten wir mit den Erwachsenen um 10.30 Uhr in der Undinger 
Kirche und ziehen dann weiter ins Gemeindehaus. Ebenso nach 
den Sommer- und Winterferien, als eine Art Neustart. In diesen 
Ferien findet nämlich keine Kinderkirche statt.
Was erwartet euch? 
Fröhliche Lieder, gemeinsames Beten, tolle und interessante Ge-
schichten aus der Bibel, die davon erzählen, wie sehr uns Gott 
liebt, aber auch ab und zu kreatives Basteln. Besondere Höhe-
punkte sind das Hüttenwochenende an der Helmut-Werner-Hütte 
im Sommer und das Krippenspiel im Advent.
Ab wann darf man kommen? 
Eingeladen sind alle Kinder ab 4 Jahren, gerne dürfen Mama oder 
Papa bei den ersten Besuchen dabei sein. Ziel ist es jedoch, dass 
das Kind alleine am Kindergottesdienst teilnimmt.
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Patenschaft 
Mit unserem Opfer unterstützen wir Kinder, die es nicht so gut 
haben wie wir. Über die Kindernothilfe haben wir schon seit vie-
len Jahren wechselnde Patenschaften. Durch persönliche Briefe 
werden wir regelmäßig über unsere Patenkinder informiert, sowie 
über die Arbeit der Kindernothilfe allgemein.
Team 
Wir sind ein Team von sechs engagierten Mitarbeiterinnen und 
freuen uns darauf, neue Kinder kennenzulernen und gemeinsam 
mit ihnen Kindergottesdienst zu feiern.
Kontakt 
Ansprechpartnerin: Digna Wandel, Telefon: 07128/927 321 oder 
mobil: 0175/697 38 12

Sonnenbühler Friedensgebet 
Am Mittwoch, 25. Oktober 2023, treffen wir uns um 19.30 Uhr in 
der Willmandinger Kirche zum Sonnenbühler Friedensgebet. Die 
Welt braucht Frieden und es tut gut, gemeinsam für den Frieden 
zu beten, miteinander auf Gottes Wort zu hören, zu singen und 
zu schweigen. Kommen Sie vorbei und erheben Sie Ihre Stimme 
und Ihre Gebete für den Frieden.

Synode des Reutlinger Kirchenbezirks 
Am Freitag, 20. Oktober 2023, kommt die Reutlinger Bezirkssy-
node im Matthäus-Alber-Haus zusammen. Dabei werden unter 
anderem erste Weichen für die Zukunft der kirchlichen Arbeit ab 
2030 gestellt. Jede Kirchengemeinde entsendet Synodale, die 
mitberaten und vor allem mitentscheiden sollen. Ich möchte Sie 
bitten, das Treffen der Bezirkssynode mit Ihrem Gebet zu beglei-
ten.

Projektchor Benefizkonzert 
Vergangenen Samstag fand die erste Probe des Projektchores im 
Undinger Gemeindehaus statt. Vielen Dank allen Interessierten, 
dass Ihr da wart! Wir haben die ersten Stücke effektiv angefangen 
einzustudieren und gemeinsam festgelegt, welches abwechs-
lungsreiche Repertoire zur Aufführung kommen soll. Schon heute 
freue ich mich auf die nächsten Proben und lade weitere Sänge-
rInnen aus ganz Sonnenbühl herzlich ein, noch einzusteigen
Hier nochmals alle Probetermine im Überblick
21.10.2023 (U) / 04.11.2023 (U) / 18.11.2023 (W) / 25.11.2023 (U) 
/ 02.12.2023 (U) / 09.12.2023 (U)
Die Proben finden jeweils um 16.00 -18.00 Uhr im Gemeindehaus 
Undingen (U) oder Willmandingen (W) statt.
Am 10.12.2023 wird die einstudierte Literatur im Rahmen eines 
Benefizkonzerts dann erstmals öffentlich erklingen. Nähere In-
formationen gibt es auf der Homepage der Undinger Kirchenge-
meinde oder direkt bei mir.
Ich freue mich auf euer Kommen!
Nadja Schmiling

Werkkurs Biblische Erzählfiguren 
Sind Ihnen schon einmal die Biblischen Figuren aufgefallen, die zur 
Oster- oder Weihnachtszeit in Kirchen oder Gemeindehäusern zu 
sehen sind? „Biblische Figuren sind Figuren, die durch ein Sisal-
gestell beweglich sind. Durch die Bleifüße sind sie sehr standfest. 
Das Gesicht ist nur angedeutet und lässt viel Interpretationsspiel-
raum. Durch ihre Körperhaltung können die Figuren unterschied-
liche Emotionen ausdrücken. Werden sie bewegt und in Szene 
gesetzt, können sie den Zugang zum biblischen Geschehen auf 
eine neue Weise eröffnen. Eine Figur lässt sich leicht in eine an-
dere Person umwandeln, indem die aus Naturstoffen bestehende 
Kleidung ausgewechselt wird.“ (Quelle: www. ABF-eV.de)
Dieses Jahr findet im November wieder ein Werk Kurs zur Her-
stellung von Biblischen Erzählfiguren statt. Wir möchten am Wo-
chenende vom 9. bis 11. November im Undinger Gemeindehaus 
zwei Figuren der 30er Größe herstellen. Eine Teilnahme über den 
gesamten Zeitraum ist erforderlich. Sie sind Figurenbegeistert und 
wollen für sich selbst Figuren herstellen oder sind kreativ und 
haben Lust, für die Kirchengemeinde Figuren herzustellen? Dann 
sind Sie im Werkkurs „Biblische Erzählfiguren“ genau richtig! Die 
Termine sind: Donnerstag, 09. November 2023; 19.00 - 22.00 Uhr; 

Freitag, 10. November 2023, 14.00 - 22.00 Uhr; Samstag, 11. 
November 2023, 09.30 - 18.30 Uhr. Kursgebühr für alle 3 Tage: 
46,- € zzgl. Materialkosten pro Figur. Nähere Informationen und 
Anmeldung im Undinger Pfarramt Tel: 30360 oder bei A. Fietze 
Tel: 30343
Opfer 
Herzlichen Dank für das Opfer vom Gottesdienst am 15. Oktober 
in Höhe von 311,90 €, bestimmt für die Organisation Open Arms.
Gott segne Geber und Gaben!

 

 
Einladung zur Herbstwanderung ins wunderschöne Lautertal
Herzliche Einladung zu unserer diesjährigen Herbstwanderung ins 
Lautertal am Sonntag, den 22. Oktober 2023. Wir treffen uns um 
13:00 Uhr an der Steinbühlhalle in Undingen. Anfahrt mit eigenem 
PkW zum Parkplatz Laufenmühle.
Von dort geht es durch das wunderschöne Wolfstal nach Erbs-
tetten. Weiter geht es über die Ruine Wartstein und anschließend 
über einen abenteuerlichen Weg an der Ruine Monsberg vorbei 
ins Lautertal. Die Ruine Wartstein kann auch alternativ über einen 
kürzeren und bequemeren Weg umgangen werden. In Unterwil-
zingen (Rastplatz an der Lauter) treffen wir auf die Gruppe, die 
eine kürzere Wanderung macht. Gemeinsam wandern wir zurück 
zur Laufenmühle.
Wanderstrecke der großen Tour ca. 13 km – verkürzte Tour ca. 
11 km.
Höhenunterschiede: ca. 150 m
Wanderzeit: 3,5 – 4 Std.
Der Abschluss ist im Sportheim Undingen vorgesehen.
Auf viele Teilnehmer freut sich Tanja Maier-Trefz Tel. 3041270

 
KINDER-YOGA
...mehr als Spaß und Bewegung!
Kinder-Yoga sorgt für Entspannung, Ba-
lance und Selbstsicherheit. Es fördert 
die Beweglichkeit, Konzentration, Merk-
fähigkeit und Kreativität.
Daniela Stoll schafft es, die Kinder 75Mi-
nuten lang zu verzaubern und aus dem 
Alltag rauszuholen.
Probiert es aus und macht mit!
Wann: Montag, 30.10.2023 (Herbstferien), 16:30 - 17:45 Uhr
Wo: Jugendhaus Undingen
Anmeldung: Über das Webportal (Bereich Kindersport) oder ger-
ne auch per Mail oder telefonisch in der Geschäftsstelle.

Freie Plätze beim Kindertanzen ab 8 Jahre
Wer Lust auf Tanzen und Bewegung 
hat ist bei uns genau richtig!
In Kooperation mit Tanzstern e.V. 
werden mit Spiel, Spaß und viel guter 
Laune kindgerechte Choreographien 
erlernt. Ganz nebenbei werden moto-
rische, koordinative und rhythmische 
Fähigkeiten verbessert, sowie die 
Konzentrationsfähigkeit und das Selbstbewusstsein gestärkt.
Bei "den Großen" hat es noch ein paar Plätze frei. Wenn du also 
mindestens 8Jahre alt bist und Lust hast zu tanzen, dann melde 
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dich bei Sandra und Karien unter 07128/9208066. Wir freuen uns 
auf dich!
Wann: immer donnerstags von 15:30 Uhr - 16:15 Uhr
Kosten: 5€ pro Monat, für TSV Mitglieder oder Mitglieder eines 
Sonnenbühler Sportvereins.

 
Endlich - die neuen Tennis-Shirts sind da!

 
Anfang Oktober war es soweit. Die TSV Tennis Kids konnten 
beim ersten Training nach der Sommerpause ihre neuen T-Shirts 
in Empfang nehmen.
Gemeinsam mit der RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH 
konnten wir den Kindern aus der TSV Tennis Nachwuchsgruppe 
die Trainings-Shirts kostenlos zur Verfügung stellen. Groß war die 
Freude und der Stolz der Kinder, ihr erstes Tennis Vereins-Shirt 
tragen zu dürfen.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei der RWT Reut-
linger Wirtschaftstreuhand GmbH für die tolle Unterstützung be-
danken!
Interessierte und Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkom-
men.
Nähere Infos unter tennis@tsv-undingen.de

 

 
Standesamtliche Nachrichten
Geburten:
14.07.2023,  Jule Geisel, Tochter von Marion Geisel, geb. Ranz 

und Sven Geisel
19.09.2023,  Leno Winkler, Sohn von Jacqueline Winkler, geb. 

Möck und Jonathan Winkler
23.09.2023,  Alfred Gestrich, Sohn von Kathrin Gestrich, geb. Früh 

und Gernot Gestrich
Sterbefälle:
06.07.2023, Karl Paul Heinz, im Altern von 94 Jahren

Gehweg Melchinger Straße und Unterhal-
tungsarbeiten Friedhof
Wie uns die beauftragte Baufirma mitteilte, werden sich die Ar-
beiten um einige Tage verzögern.

 Gemeindebücherei Willmandingen
Aufgrund der Rathaussanierung ist unsere Bücherei bis auf
weiteres geschlossen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr!!!
Euer Büchereiteam

 

 
Rückblick Kirbefest 2023
Herzlichen Dank an alle Besucher unseres diesjährigen Kirbe-
festes.
Ein weiterer Dank geht an alle Helfer, die uns vor und während 
des Festes tatkräftig unterstützt und damit für einen reibungslo-
sen Ablauf gesorgt haben. Ebenfalls bedanken wir uns bei den 
vielen Kuchenspendern sowie den Spendern der Preise für den 
Hammellauf.
Schriftführer

 
2. Bundesliga Luftpistole - ausgeglichenes Punktekonto 
nach erstem Wettkampftag
Unsere Mannschaft mit ihrem neuen Teamkollegen Thomas Sing-
vogel tat sich am ersten Wettkampftag in Altheim-Waldhausen 
etwas schwer. Dennoch konnte Sandhausen mit einem 4:1 be-
zwungen werden. Für Willmandingen punkteten Peter Nicolussi 
(363:360), Gabriele Haas (366:350), Thomas Singvogel (360:345) 
und Thomas Lakner (370:310). Jürgen Flad musste seinen Punkt 
an Position 3 mit 357:363 abgeben. Gegen St. Peter hatten unsere 
Schützen kein glückliches Händchen und verloren 4:1. Den Eh-
renpunkt für das Team holte sich Peter an Position 1 mit 368:361 
Ringen. Das Punktekonto ist somit ausgeglichen. Die Mannschaft 
schaut optimistisch auf den nächsten Wettkampf, der am 12.11. 
in Pforzheim gegen Altheim-Waldhausen stattfindet.

 
Naturschutzeinsatz im Wandel der Zeit
Da es dem Albverein in den letzten Jahren immer schwerer ge-
fallen ist, genügend Helfer für den Naturschutzeinsatz zu finden, 
gab es in diesem Jahr eine Premiere: Der Sportverein Willmandin-
gen unterstützte den Albverein tatkräftig. So waren an mehreren 
Abenden und an den vergangenen beiden Samstagen jeweils 
mehr als 30 Helfer unterstützt von Traktoren, einem Unimog, 
vielen Freischneidern, Motorsägen, Astscheren und Laubrechen 
auf der Gemarkung „Ruchberg“ im Einsatz. Die Sportskanonen 
des SSV Willmandingen stellten unter Beweis, dass sie nicht nur 
auf dem Spielfeld hart arbeiten können. Unermüdlich rückten die 
Helfer dem Schwarzdorn zu Leibe, entfernten abgestorbene Bäu-
me, beseitigten Laub und Unrat und pflegten die für die Alb so 
charakteristische Wachholderheide. Nach vielen Arbeitsstunden 
zogen der Albverein und der Sportverein eine positive Bilanz und 
freuten sich, einen wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege und 
zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet zu haben. Da das beim Na-
turschutzeinsatz entfernte Holz zu Brennholz verarbeitet und an 
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die Grillstellen beim Sportheim auf den Bolberg gebracht wurde, 
werden sich auch viele Wanderer über das an den Grillstellen 
gestapelte Brennholz freuen.

 
Das Vesper war wohlverdient

 Sportbesen im SSV-Vereinslokal
Der SSV Willmandingen richtet wieder seinen "Sportbesen" aus. 
Zu traditionellen Herbstgerichten und edlen Tropfen lädt der SSV 
Willmandingen am Samstag, 21. Oktober 2023, in sein Vereins-
heim ein. So soll im schön dekorierten Vereinslokal die Atmosphä-
re wie in einer Besenwirtschaft herrschen. Weinkenner Norbert 
Möck und sein Serviceteam freuen sich auf regen Besuch. Für 
die bessere Planung bittet das Team, insbesondere bei Gruppen 
ab fünf Personen, um Anmeldung bei Daniel (0176 5683 2080). 
Der Sportbesen beginnt um 17 Uhr. Zu der Veranstaltung sind 
alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, nicht nur die Vereinsmit-
glieder. Auf Gäste, die mit einer SSV-Ehren- oder Verdienstnadel 
erscheinen, wartet eine Überraschung!

 
KJG Theater
Der November steht wieder vor der Tür und November heißt Thea-
terzeit bei der KJG Großengstingen. Wir sind schon wieder fleißig 
am üben, proben und vorbereiten.
Das diesjährige Theater trägt den vielversprechenden Titel „Die 
Gedächtnislücke“ von Bernd Gombold.
Der Vorverkauf ist am 19. Und 20. Oktober, ab 19:00 Uhr im 
Antonius Haus in Engstingen. Am 20. Oktober kann außerdem 
übers Telefon Karten vorbestellt werden unter der Telefonnummer: 
015228983549
Ab Montag, den 23. Oktober können die restlichen Tickets bei 
Valentin Herter telefonisch ab 20:00 Uhr unter 07129/3268 er-
worben werden.
Gespielt wird am:
3., 4., und 5. November
10., 11. Und 12. November
17., 18. und 19. November
Die Vorführungen am Freitag und Samstag beginnen um 20:00 
Uhr und die Vorführungen am Sonntag beginnen um 19:00 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie zeitnah auf unserer Homepage: 
www.kjg-engstingen.de.
Wir freuen uns wahnsinnig auf die Theaterzeit.
KJG Großengstingen

JJeennnniiffeerr  RRuuooffff  ((ggeebb..  MMaayyeerr))  &&  DDoommiinniikk  RRuuooffff

Wir heiraten!
Unsere kirchliche Trauung findet am Samstag, 28.10.2023

um 15.00 Uhr in der Michaelskirche in Genkingen statt.
Die Gemeinde ist zum Kirchgang herzlich eingeladen.

Schießgasse 4 | 72820 Sonnenbühl-Undingen | Tel. 07128.2302
post@metzgerei-allmendinger.de | www.metzgerei-allmendinger.de

Montag–Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr 
Samstag 7.00 bis 13.00 Uhr | Mittwoch nachmittags geschlossen

SPARE RIBS MIT

POMMES UND

COLESLAW-SALAT 

Di. 24.10. ab 10.00 Uhr

DEFTIGES AUS DER HERBSTKÜCHE!

Bioland Rinderhüfte 100g € 3,49

Bioland Lyoner
auch als Portionswurst »Lucky Luke«

100g € 1,59

Gulasch gemischt 100g € 1,39

Hinterschinken 100g € 1,99

Feiner Fleischkäse 100g € 1,29

Bauernvesper 100g € 1,29

gekochte Ripple
saftig & mager

100g € 1,29

Pfefferbeißer 100g € 1,39

Krautsalat 100g € 0,99

Bioland Le Brie mit Walnüssen 100g € 2,19
Angebot gültig vom 20.10. bis 21.10.2023



Für Sie da in 
üü Genkingen
üü Willmandingen
üü Erpfingen
Tel. 07128 92200

üü und im Inselladen, Pfullingen, Tel. 07121 7506803

   NEUE CHANCE –NEUE CHANCE – 
       NEUER JOB?NEUER JOB?
Für unsere Filialen suchen wir ab sofort

Verkäufer/inVerkäufer/in (m/w/d) (m/w/d)

Teilzeit, vorwiegend nachmittags.

Bewerbung bitte an baeckereihaug@web.de oder 07128/92200

Michael Haug · 72820 Sonnenbühl-Genkingen · Gönninger Straße 3
baeckereihaug@web.de · www.baeckerei-haug.de ·         @baeckereihaug

Angebot solange Vorrat reicht!

TEXTErscheinungstermin

Name

Vorname

Straße

PLZ | Ort

Telefon

ANZEIGEN BESTELLSCHEIN
Füllen Sie bitte das Formular vollständig aus um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Schreiben Sie deutlich lesbar, damit Fehlerquellen 
ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, Ihre Anzeige bis spätestens dienstags, 12.00 Uhr bei uns einzureichen. Bitte beachten Sie den abweichenden 
Anzeigenschluss für Pfullingen und Laichingen, damit eine termingerechte Veröffentlichung gewährleistet ist. Schicken Sie Ihre Anzeige bitte per Fax  
07121 9793 - 993 oder per E-Mail anzeigen@der-fink-verlag.de an uns.

Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer 
allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses gültigen Fassung, die Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen 
können. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu. Entgegenstehende Bedingungen des 
Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden schriftlich vereinbart.

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren der 
Anzeige bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

IBAN

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Fink GmbH Druck & Verlag  Fink GmbH Druck & Verlag    Sandwiesenstr. 17    Sandwiesenstr. 17    72793 Pfullingen     72793 Pfullingen   
Telefon. 07121 9793 - 0  Telefon. 07121 9793 - 0    Telefax. 07121 9793 - 993    Telefax. 07121 9793 - 993    E-Mail. anzeigen@der-fink-verlag.de     E-Mail. anzeigen@der-fink-verlag.de   

Registergericht Stuttgart HRB 352034  Registergericht Stuttgart HRB 352034    Geschäftsführer. Martin Fink     Geschäftsführer. Martin Fink   
Id Nr. DE 146477785  Id Nr. DE 146477785    St. Nr. 78095/21904  St. Nr. 78095/21904

  Berghülen

  Erbach

  Geislingen

  Gomadingen

  Gönningen

  Griesingen

  Hayingen

  Hengen

  Heroldstatt

  Hohenstein

  Hülben

  Lautlingen

  Lichtenstein

  Mehrstetten

  Merklingen

  Nellingen

  Oberdischingen

  Pliezhausen

  Riederich

  Römerstein

  Schelklingen

  Sonnenbühl

  St. Johann

  Walddorfhäslach

  Westerheim

   Pfullingen 
Anzeigenschluss:  
Di, 9.00 Uhr

   Laichingen 
Anzeigenschluss:  
Mo, 12.00 Uhr

Eine Marke der FINK GMBH

Fadenheftung, Lay-Flat-Bindung, Hard-Cover-Einband, 
Kapitalbändchen, drei Zeichen-Bändchen, Verschluss- 
gummi, Stifthalter, zwei Taschen, individueller Einband 
 – Gewebe, Papier, veganes Leder, Echt-Leder. Gefertigt 
nach klassischer Handwerkskunst und frei von jeglichen  
Schadstoffen.

Den Kreativen bieten wir ein ganz besonderes Bullet  
Journal: schlichte und reduzierte Optik, feinstes Papier  
mit edler Haptik und speziellen Eigenschaften für ver-
schiedene Stifte, Pinsel und Farben.

Das klassische Notizbuch im Business Bereich hat alles 
was man erwartet – und dennoch ist es ein kleines  
Schmuckstück, das man gerne zu einem Termin mit-
nimmt.

Einzigartig und individuell gestaltet sind Notizbücher  
perfekte Markenbotschafter für ein Unternehmen. 

Bullet  Journal  
&  Notizbuch

MUT
HILFE
HOFFNUNG
Helfen Sie 
krebskranken Kindern 
und deren Familien 
mit Ihrer Spende!

Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11
krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSER SPENDENKONTO



Tankreinigung
Tankanlagenbau
Tankstillegungen
Tankschutz
Innenhüllen
TÜV Abnahme
Demontage
Reinigung von Benzintankanlagen
Regenwasseranlagen

Service-Partner für 
Baden-Württemberg

Ölgeruch im Haus?

Das muss nicht sein!
Sie haben das Problem – 
wir haben die Lösung ! 
Alles aus einer Hand – 
vom Fachmann !

Tankservice Ziegler GmbH Lange Straße 105 · 72116 Mössingen
Telefon (0 74 73) 2 34 00 · Telefax (0 74 73) 2 52 00 
www.tankservice-ziegler.de

Tankservice Ziegler GmbH
Lange Str. 105
72116 Mössingen

Telefon (07473) 2 34 00
Fax (07473) 2 52 00
www.tankservice-ziegler.de

Ölgeruch im Haus?

Das muss nicht sein!
Sie haben das Problem – 
wir haben die Lösung!
Alles aus einer Hand –
vom Fachmann!

WIR FREUEN
UNS AUF IHRE
ANFRAGEN.

Bader Haustechnik GmbH 
Münsinger Straße 7

72534 Hayingen
Tel. 07386 9796-0

info@bader-haustechnik.de
www.bader-haustechnik.de

Heizungsanlagen sind so individuell wie die Häuser, in 
die sie eingebaut werden. Kompetent geplant, den Sa-
nierungszuschuss beantragt und meisterhaft bei Ihnen 
Zuhause eingebaut.

Heizung sanieren – JETZT!

Kuttla em Rosengarten
Am Montag, 23. Okt. 2023 ist Markttag in Genkingen und wir

laden herzlich zum Kuttelnessen im Rosengarten ins Vesperstüble ein. 

Familie Kurt Herrmann

ALLE Haushalte in Sonnenbühl und Lichtenstein 

bekommen ein Mitteilungsblatt! 

Lassen Sie sich diese Aktion nicht entgehen!

Vollverteilung
KW 44/2023

Anzeigenschluss  
Farbanzeigen 

Donnerstag, 26.10.2023
um 10.00 Uhr

Anzeigenschluss  
schwarz/weiß Anzeigen 

Dienstag, 31.10.2023 
um 9.00 Uhr

Telefon 07121 9793 - 0
E-Mail anzeigen@der-fink-verlag.de ein

Landmetzgerei

Inhaber: Jochen Rein
Pfullinger Straße 1 · 72820 Sonnenbühl · Telefon 0 71 28 / 5 13

Frische & 
Qualität   

Wochenangebote

ein
Landmetzgerei

Inhaber: Jochen Rein
Pfullinger Straße 1 · 72820 Sonnenbühl · Telefon 0 71 28 / 5 13

Frische & 
Qualität   

Wochenangebote
Freitag, 20.10. – 
Donnerstag, 26.10.2023

Schweinebraten mager   � � � � � � 100 g   1,19 €
Hackfleisch gemischt   � � � � � � � � � 100 g   1,09 €
Paprikalyoner � � � � � � � � � � � � � 100 g   1,49 €
Schinken-Eier-Salat � � � � � � � � � 100 g   1,49 €
Edamer 45% Fett i.Tr. � � � � � � � � � � 100 g   0,99 €

Tagesessen:
Dienstag: Sauerbraten mit Semmelknödel und Blaukraut
Mittwoch: Linsen mit Spätzle und Saiten
Freitag: Fleischküchle mit Kartoffelsalat

Musikbeitrag  

4,– €

KW 42_2023

90 x 60 mm

mit böhmisch-mährischer Blasmusik 
ALB 7 aus Engstingen 

Geschwister-Scholl-Str. 2 • 72829 Engstingen • info@alb-stadl.de

Krautfest 
So. 22.10.2023 
ab 11.30 Uhr

• Schlachtplatte – leckere Krautgerichte, Schnitzel, Kaffee + Kuchen 
• Krautstemmen mit den Bartweltmeistern aus L. E. 
• Spitzkrautverkauf

Wir reservieren sehr gerne für Sie 
Tel. 0711-777 5858 + 07129-9284005 

 

 

Ingenieurbüro für Tragwerksplanung sucht: 
 

 

Assistent/in d. Geschäftsleitung 

                                                                                                                                                                                                    (m/w/d) 

in Voll-/Teilzeit (min. 30 Std./Woche)                      
 
Aufgaben:       Angebotserstellung, Abrechnung und Controlling  
   Korrespondenz und Qualitätssicherung 
Erforderlich:     Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
   Gute EDV-Kenntnisse in Excel, Word, Outlook 
   Ausgeprägte Eigeninitiative, Kommunikations- 
    stärke und Teamfähigkeit 
   Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise 

 

 
Vollständige Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail an: 
 
info@bauplanung.nedele.com  
 



Dieselstr. 8 · 72805 Lichtenstein
Telefon 07129-922765
www.dachdecker-eberhardt.de

Klaus Eberhardt
Dachdecker | Klempner

KOMPETENZ
AM DACH,

gibt es nur beim 
Fachbetrieb. 

Ihr Meisterbetrieb.

Elektro Hecht GmbH & Co. KG
72764 Reutlingen, Kanzleistraße 18
Tel: 07121/3881-20   •    www.elektro-hecht.de

Perfekte Schwarzwerte, brilliante 
leuchtende Farben, satter Ton!
Überzeugen Sie sich selbst!

TV-Geräte vom Fachhandel.
Made in Germany!

Jowa Schuhe, Johannes Walter, Weberstraße 23, 89150 Laichingen,  Mail: jowaschuhe@live.de 
Tel.: 07333/ 9539610 und 953876, Fax: 07333/953877 

Schuhe bei uns gekauft - Geld gespart 
Fürs Baby + Kleinkind, für Mann + Frau, für Oma + Opa, auch für junge Leute – Tausende tolle neue Schuhe 
zu bei uns verlässlich günstigen Preisen – Vergleichen Sie und sparen Sie beim Schuhkauf bares Geld. 

Schuhhaus Walter Bad Urach, Burgstr. 44 an der B28 – Pfullingen, Wörthstr. 95, Mo-Fr.: 9.00-19.00, Sa. 9.00-18.00

Schriftgröße, Farbe und Gestaltung laut Vorlage in Arial Schrift – Kein Rahmen im negativen unten 
Korrektur an: jowaschuhe@live.de 

Fink Verlag: 07121-9793993          ohne  Westerheim da über Geislingen belegt 
Schalten 18.10... in den Gemeindeblättern: Hülben, St. Johann,  Mehrstetten, Heroldstadt, , Römerstein 

Fink Verlag: 07121-9793993:  
Schalten Sie diese Anzeige am 18.10.  in den Gemeindeblättern: Sonnenbühl, Lichtenstein, Pliezhausen, Riederich, Hohenstein, Pfullingen 

NAK Verlag  Tel.: 0731-156694 H. Krause  Mail: p.kraus@n-pg.de 
… in der Ausgabe NAK Gesamt Esslingen/Reutlingen Ortspreis 3,18€ 

J. Walter

Melchinger Straße 16 
72820 Sonnenbühl-Willmandingen 

Telefon 07128/927090
Telefax 07128/927859

Auf Ihren Besuch freut sich 
Fam. Pfeiffer und Mitarbeiter

Gulasch gemischt, Rind und Schwein 100 g  € 1,1,4949

Putenschnitzel, natur oder mariniert 100 g  € 1,1,5959

Bierschinken, auch als Portionswurst 100 g   € 1,1,4949

Weiße Presswurst 100 g  € 1,1,1919

Stutt. Schinkenwurst, auch als Portionswurst  100 g  €  1,1,3939

Willmandinger Bauernschinken 100 g  € 1,1,9999

Gerauchte Bauernbratwurst, auch mit Paprika  100 g  €  1,1,3535

Wochenangebot
gültig vom Fr., 20.10.

bis Do., 26.10.2023

Heizöle · Kraftstoffe · AD-Blue · Autogas · Tankkarten · Propangas
Technische Gase · Schmierstoffe · Tankservice · Energieberatung
Brennholz/Pellets

Ihr zuverlässiger Lieferant für Energie

Honer Mineralölhandel GmbH
Robert-Bosch-Str. 6–8 Tel. 07022/60248-0
72622 Nürtingen Fax 07022/60248-29
www.esso-honer.de info@esso-honer.de

� Wuchten
� Montage

� Neureifen
� Komplettr�der

Kfz›ServiceK f z - S e r v i c e

• Neureifen
• Kompletträder

• Wuchten
• Montage

   Am Freitag
           & Samstag

Wochenendkuchen:
• Schokosahne St. 7,90 €

• Hefezopf
mit oder ohne Rosinen 3,00 €

• Müllerkuchen 2,70 €

  Unser Angebot:

Für Sie da in 
üü Genkingen
üü Willmandingen
üü Erpfingen
Tel. 07128 92200

üü und im Inselladen, Pfullingen, Tel. 07121 7506803

Michael Haug · 72820 Sonnenbühl-Genkingen · Gönninger Straße 3
baeckereihaug@web.de · www.baeckerei-haug.de ·        @baeckereihaug

Angebot solange Vorrat reicht!

GLÜCK

so
s-

ki
nd

er
do

er
fe

r.
de

• Innenputz
• Außenputz
• Trockenbau
• Wärmedämmung
• Gesundes Wohnen
• Kreativtechniken
• Gerüstbau



Weitere Infos unter:
karriere.voehringer.com
oder unter: 07124 / 9298-816

Werde ein Teil unseres Teams
ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES 
TEAMS SUCHEN WIR:

// MITARBEITER*IN  LOGISTIK 

// CNC-MASCHINENBEDIENER*IN 

// SCHREINER*IN / HOLZMECHANIKER*IN   

// LAGERIST*IN 

// MITARBEITER*IN  ENDKONTROLLE 

// KONSTRUKTEUR*IN  

// MITARBEITER*IN  MARKETING 

// TECHNISCHE (R) MITARBEITER*IN  ENTWICKLUNG 

DAS BIETEN WIR AN

  BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG 
   

   BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE 

   JOBRAD 

    PRÄMIEN & MONATLICHES URLAUBSGELD 

    SICHERER ARBEITSPLATZ
           UND NOCH 10 WEITERE VORTEILE...

FINKFINK GMBH | Sandwiesenstr. 17 | 72793 Pfullingen GMBH | Sandwiesenstr. 17 | 72793 Pfullingen
Telefon 07121 9793-0 | info@der-f.ink | www.der-f.inkTelefon 07121 9793-0 | info@der-f.ink | www.der-f.ink

· PRÄMIERT
E 

QU
AL

ITÄ
T VON DER SCHW

ÄBISCHEN ALB

SONNENALB
QUALITÄT

SEIT 1966

Melchingen | Hechingen
Mössingen

Eningen | Killer

Unser Wochenendangebot
Schweinefilet  ...........................................100g 1,59 EUR

besonders zart und mager
Kasseler Hals  ...........................................100g 1,29 EUR

leicht angeräuchert
weiße Bratwurst  ....................................100g 1,19 EUR

die Königin unter den Bratwürsten
Champignon-Lyoner  .............................100g 1,45 EUR

immer beliebt
gekochter Schinken  ............................1 Paar 1,95 EUR

enthält nur ca. 3% Fett
Schwäbischer Wurstsalat  ..................100g 1,19 EUR



Kunst- und
Kulturmesse 2023
Ein vielfältiges und kostenfreies
Programm mit Ausstellungen
regionaler Künstlerinnen und Künstler, 
Tanz-, Musik- und Comedyvorstellungen 
sowie Infostände über die
breite Kulturarbeit im Landkreis.

Samstag, 21. Oktober
von 10.00 – 18.00 Uhr
Achalm Hof Reutlingen

Programm

www.kultur-machen.de/Kunst-und-Kulturmesse

Fensterbau

Pfronstetter Straße 16
72818 Trochtelfingen-Wilsingen
Tel. 07388/993599
Fax 07388/993602
www.arnoldfenster.de

F E N S T E R B A U ■ Fenster
■ Haustüren

■ Rollladen
■ Einbruchschutz

■ Altbausanierung
■ Terrassenüberdachungen

Fensterbau

Pfronstetter Straße 16
72818 Trochtelfingen-Wilsingen
Tel. 07388/993599
Fax 07388/993602
www.arnoldfenster.de

F E N S T E R B A U ■ Fenster
■ Haustüren

■ Rollladen
■ Einbruchschutz

■ Altbausanierung
■ Terrassenüberdachungen

Fensterbau

Pfronstetter Straße 16
72818 Trochtelfingen-Wilsingen
Tel. 07388/993599
Fax 07388/993602
www.arnoldfenster.de

F E N S T E R B A U ■ Fenster
■ Haustüren

■ Rollladen
■ Einbruchschutz

■ Altbausanierung
■ Terrassenüberdachungen

Pfronstetter Straße 16
72818 Trochtelfingen-Wilsingen
Tel. 07388 993599
Fax 07388 993602
www.arnoldfenster.de

Arnold Fensterbau GmbH
Pfronstetter Straße 16
72818 Tro.-Wilsingen
Tel. 07388 993599
www.arnold-fenster.de

 

 

Gemeinde Gomaringen 
Landkreis Tübingen 
 
 

Die Gemeinde Gomaringen (rund 9.200 Einwohner), Landkreis Tübingen, liegt zwischen der 
Universitätsstadt Tübingen und der Großstadt Reutlingen am Fuße der Schwäbischen Alb. Die 150 
Beschäftigten sind Dienstleistende in den verschiedensten Bereichen der Gemeinde. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir als Unterstützung einen  
 

Hausmeister für das kommunale  
Gebäudemanagement mit Sportanlagen 
und neues Jugendhaus 
(m/w/d) Vollzeit / unbefristet / bis EG 5  
 
 
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft mit. Bewerben Sie 
sich mit Ihren aussagekräftigen Unterlagen (pdf-Format) unter 
bewerbung@gomaringen.de bis zum 10.11.2023. 
Ausführlichere Informationen zu den Stellenausschreibungen erhalten Sie unter 
www.gomaringen.de/rathaus-politik/gemeindeverwaltung/stellenangebote 

 Krankengymnastikpraxis 
 Sibylle und Friedhelm App – Laiblinsplatz 10 – Pfullingen 

Physiotherapeut(in) (m/w/d) in Teilzeit bis zu 30 Wochenstunden 
oder auf 520-Euro-Basis gesucht. 

Wir bieten: familienfreundliche Arbeitsbedingungen, 
Unterstützung bei Fortbildungen, 30-Minuten-Takt, faires Gehalt, 
betriebliche Altersvorsorge und Tankgutscheine. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 
E-Mail: friedhelm.app@outlook.de, Tel.: 07121/790283

Bestattungen & Trauerkultur

T: 07121 78048
Für Sonnenbühl

www.weible-bestattungen.de




